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Vorwort 

Die Dokumentation „Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich“ hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Instrumente, Maßnahmen, Programme und Politiken der österreichischen 
Arbeitsmarktpolitik einem breiteren Publikum näher zu bringen.  

Sie beschreibt die Maßnahmen und Programme der aktiven Arbeitsmarktpolitik, stellt 
deren Reformen dar und gibt einen Überblick über viele Evaluierungen. Zudem liefert sie 
ein Monitoring jeder arbeitsmarktpolitischen Maßnahme unter Heranziehung des 
detailreichen Datenmaterials des Data Warehouse (DWH) des Arbeitsmarktservice AMS, 
von der Anzahl der Teilnehmenden über Budget und Dauer bis hin zu den Wirkungen. Die 
Dokumentation gibt somit einen umfassenden Einblick in die aktive Arbeitsmarktpolitik 
und ermöglicht Änderungen nachzuvollziehen, was zum Beispiel bei den Reformen nur 
durch einen Vergleich aller früheren Versionen der Gesetze und Richtlinien möglich wäre. 

In der „Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994 bis 2013“ werden 
alle Reformen und Evaluierungen von der Ausgliederung des AMS bis 2013 beschrieben. 
Sie ist unter folgendem Link abrufbar: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 

Die aktuelle „Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik 2014 bis 2020“ schließt direkt an 
diese an und umfasst Beschreibungen, Reformen und Evaluierungen der Maßnahmen und 
Programme seit Mai 2014 bis Mai 2020. Die vorliegende Version gibt den Stand im 
Monitoringbereich von 2019 wieder.  

An dieser Stelle danken wir allen, die beim Entstehen dieser Dokumentation mitgearbeitet 
und uns unterstützt haben.  

Zuletzt möchten wir noch auf die umfangreiche Evaluierungsdatenbank der Abteilung 
III/A/3 hinweisen. Alle in der Dokumentation beschriebenen Studien sind in dieser 
Datenbank zu finden und darüber hinaus noch sehr viel mehr wissenschaftliches Material 
zur Evaluierung der österreichischen und internationalen Arbeitsmarktpolitik.  

Sie finden die Evaluierungsdatenbank unter folgendem Link: Evaluierungsdatenbank. 

  

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
https://www.dnet.at/lmpeval/
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Einleitung 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich gliedert sich grob in drei Arten von 
Maßnahmen: Beschäftigung, Qualifizierung und Unterstützung. Ziel ist es Beschäftigung zu 
fördern und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 

Im Jahr 2019 nahmen rund 384.400 arbeitsuchende bzw. beschäftigte Personen (davon 
52% Frauen) Förderangebote der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Anspruch, wofür € 1.194 
Mio. seitens des AMS an Budgetmitteln ausgegeben wurde. Von den Personen, die 2019 
eine Förderung bzw. Beihilfe erhielten, waren sich 27% Jugendliche (unter 25 Jahren) und 
22% Ältere (50+). 21% hatten gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen. In den 
letzten Jahren wurden die AMS-Mittelaufwendungen v.a. für auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligten Personengruppen, wie Frauen, Jugendliche, Ältere (50+), Personen mit 
Migrationshintergrund und Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen, 
kontinuierlich ausgeweitet. 

2019 wurden in Österreich für aktive und aktivierende Arbeitsmarktpolitik € 2.997 Mio. 
verausgabt. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Österreichs Ausgaben für aktive 
und aktivierende Arbeitsmarktpolitik im oberen Drittel zu finden sind (siehe Abbildung 1 
auf Seite 5). Pro Prozentpunkt Arbeitslosenquote werden in Österreich rund 0,14% des BIP 
für aktive und aktivierende Arbeitsmarkt ausgegeben.   

Seit Mitte März 2020 hat Österreich – so wie sehr viele andere Staaten – mit der COVID-
19-Krise zu kämpfen. Die Krise hat massive Auswirkungen auf den österreichischen 
Arbeitsmarkt mit einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, der Kurzarbeit und einem 
Rückgang der Beschäftigung. Durch die Bundesregierung wurden Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt ergriffen. Die Maßnahmen 
dienen dazu, die Beschäftigung zu erhalten, damit ArbeitnehmerInnen nicht gekündigt 
werden und ihr Einkommen gesichert wird. Die Maßnahmen sollen auch die Unternehmen 
unterstützen, entlasten und ihre Liquidität gewährleisten. 

Die Bundesregierung hat ein umfangreiches Hilfspaket in zweistelliger Milliardenhöhe 
beschlossen, welches Soforthilfen für kleinere und mittlere Betriebe, Garantien, 
Haftungen und Kreditsicherungen zur Unterstützung von Branchen, etc. enthält. Zusätzlich 
wurde auch die Möglichkeit von Steuerstundungen veranlasst. 
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Das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit hat sich schon in der Wirtschafts- 
und Finanzkrise ab 2008 bewährt. Seitens des Arbeitsmarktservice wurde in Abstimmung 
mit dem BMAFJ und den Sozialpartnern die Bundesrichtlinie für die Kurzarbeitsbeihilfe 
entsprechend für die Krisensituation adaptiert. Die COVID-19-Kurzarbeit wird in einem 
adaptierten Modell  – siehe unter Punkt 1.6  auf Seite 52 – ab 1. Oktober 2020 um weitere 
sechs Monate verlängert.  

Abbildung 1: Ausgaben für aktive und aktivierende Arbeitsmarktpolitik in Prozent des BIP 
pro Prozentpunkt Arbeitslosenquote im Jahr 2017 

  

Quellen: OECD (Employment Outlook 2019), EUROSTAT; Eigene Berechnungen BMAFJ; **Griechenland: Nur 
EUROSTAT LMP Datenbank Kategorien 2-7 Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik 
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1 Beschäftigung 

1.1  Eingliederungsbeihilfe (EB) 

1.1.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Die Eingliederungsbeihilfe wird vom AMS zur (Wieder-)Eingliederung von benachteiligten 
Personengruppen in den Arbeitsmarkt eingesetzt. Beschäftigungsverhältnisse von 
folgenden Personengruppen werden unterstützt: Frauen (ab 45 Jahren), Männer (ab 50) 
und jugendliche Arbeitsuchende (bis 25) mit einer Vormerkdauer von mindestens sechs 
Monaten; Langzeitarbeitslose mit einer Vormerkdauer von mindestens zwölf Monaten; 
Personen, die akut von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind1 ; Personen, die dem 
arbeitsmarktfernen Personenkreis (AMF2) angehören; Wiedereinsteiger und 
Wiedereinsteigerinnen; gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitssuchende; Arbeitslose nach 
medizinischer und/oder beruflicher Rehabilitation; Arbeitslose nach gesundheitsbedingter 
Um- bzw. Höherqualifizierung; Arbeitslose mit Beschäftigungsaufnahme im Rahmen des 
Integrationsplans (arbeitsfähig im Zuge der Gesundheitsstraße, nach negativem Bescheid 
der Pensionsversicherungsanstalt). 

Mit der Eingliederungsbeihilfe vergibt das AMS Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen3. Bis zu 66,7% der Bemessungsgrundlage (monatliches Bruttoentgelt, 
ohne Sonderzahlungen, Arbeitgeber- und Arbeitgeberinnenbeiträge, etc., zuzüglich 50% 
Pauschale für Nebenkosten) werden gefördert. Während einer maximal dreimonatigen 
Probephase (bei behinderten Personen maximal sechs Monate) kann die Förderung bis zu 
100% betragen. Prinzipiell werden Förderhöhe und Förderdauer je nach 

                                                      

1  Langzeitbeschäftigungslose, Ältere, Personen mit psychischen, physischen oder geistigen 
Beeinträchtigungen, Wiedereinsteigende, Personen mit sozialer Fehlanpassung wie z.B. Alkohol, Drogen, 
Haft und beim AMS länger vorgemerkte Personen mit mangelnder oder am Arbeitsmarkt nicht 
nachgefragter Qualifikation sowie Personen mit absolvierter Ausbildung aber mit fehlender Praxis.  
2 Arbeitsmarktferne Personen sind Personen ohne oder mit instabilem Beschäftigungsverhältnis, die im 
Jahresabstand weniger als zwei Monate beschäftigt waren (maximal 62 Tage) und in diesem Zeitraum eine 
Vormerkung von zumindest vier Monaten Arbeitslosigkeit (Vormerkstatus Arbeitslosigkeit beim AMS) 
aufweisen. 
3 Ausgenommen sind das AMS, politische Parteien und deren Clubs, radikale Vereine sowie der Bund. 
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Tabelle 1: Eingliederungsbeihilfe – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 9.827 11.134 9.056 12.011 15.413 14.065 11.124 

Anzahl Personen b) 43.721 46.319 36.771 45.777 58.724 47.648 41.986 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 90 101 108 108 108 121 139 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 92.378 122.925 115.506 166.077 216.756 262.935 198.122 

Ausgaben pro Person in Euro e) 2.113 2.654 3.141 3.628 3.685 5.518 4.719 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen 
Stichtagen (Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten); Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Abbildung 2: Verteilung der Teilnahmedauern bei Eingliederungsbeihilfen 2018 

 

Quelle: DWH Spezialauswertungen: mon_vb_if; Abfragedatum: 15. April 2020 
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1.1.3.2 Bruttowirkungen 
Während ein Jahr vor Beginn der EB noch 27% der mit EB geförderten Personen in nicht 
geförderter Beschäftigung waren, sank dieser Prozentsatz bis drei Monate vor dem Start 
der Förderung auf 10%. Der Anteil jener, die arbeitslos waren, stieg im selben Zeitraum 
von 46% auf 68%. 12% der mit einer Eingliederungsbeihilfe Geförderten war in 
arbeitsmarktfernen Positionen, 8% befanden sich in Qualifikationsmaßnahmen. 

Direkt nach Beendigung der EB hatten 60% der Personen ein nicht gefördertes 
Beschäftigungsverhältnis (inkl. Lehre); dieser Anteil pendelte sich nach einem Jahr auf 59% 
ein. Knapp ein Viertel (24%) der geförderten Personen waren nach einem Jahr arbeitslos. 
5% befanden sich noch in geförderter Beschäftigung. 

Der hohe Anteil an Personen in Beschäftigung direkt nach Förderende deutet darauf hin, 
dass viele Arbeitsverhältnisse nach Auslaufen der Beihilfe als ungeförderte 
Dienstverhältnisse weitergeführt werden oder den betreffenden Personen der Umstieg in 
eine nicht geförderte Beschäftigung gelingt. Ein Jahr nach Ende der Förderung ist im 
Vergleich zu der Situation ein Jahr vor Förderbeginn der Anteil der nicht geförderten 
Beschäftigten um 32 Prozentpunkte gestiegen und jener der Arbeitslosen um 22 
Prozentpunkte gesunken.  

Abbildung 3: Bruttowirkungen von Eingliederungsbeihilfen 2017 (Bestand Personen) 

 

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 
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eine Steigerung der Effizienz und Effektivität der EB im Sinne der Nachhaltigkeit der 
Beschäftigung mit sich. 

Literatur 

Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

Eppel, R., Leoni, T., Mahringer, H., Hausegger, T., Reidl, C. und Weber, F. (2017), Einsatz 
und Wirkung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Personen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen, Eine Evaluierung für Oberösterreich, WIFO und 
prospect Unternehmensberatung März 2017. 

Riesenfelder, A., Haberl, W., Zenz, D., (2014), Evaluierung der Beschäftigungsmaßnahmen 
des AMS Kärnten, Endbericht im Auftrag des AMS Kärnten, L&R Sozialforschung und AMS 
Kärnten. 

Stelzer-Orthofer, Ch., Atzmüller, F., et al., (2016), Effizienz- und Effektivitätssteigerung bei 
Eingliederungsbeihilfen und Sozialökonomischen Betrieben – Mit besonderem Fokus auf 
ältere Arbeitskräfte, Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Johannes-
Kepler-Universität Linz (IAA) im Auftrag des AMS Oberösterreich, der 
Industriellenvereinigung OÖ, des Landes OÖ, der Wirtschaftskammer OÖ, u.a. 
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1.2 Kombilohnbeihilfe (KOMB) 

1.2.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Die Kombilohnbeihilfe (KOMB) wird zur Förderung der Beschäftigungsaufnahme von 
Personen mit verminderten Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt gewährt. Sie dient 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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Der Zielgruppe entsprechend waren im Jahr 2019 69% der Begünstigten den Älteren (45+) 
zuzurechnen und 63% waren Langzeitbeschäftigungslose. 63% der mit Kombilohn 
Beschäftigten waren Frauen (2017 waren es noch 57%). 

Rund 43% der Personen waren im Jahr 2019 behinderte und beeinträchtigte Menschen 
(darunter sind 57% Frauen) und 25% waren Wiedereinsteiger bzw. Wiedereinsteigerinnen. 
Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind mit 17% (darunter F: 66%) 
unterrepräsentiert; etwa 29% hatten einen Migrationshintergrund. Lediglich etwa 1% 
waren Jugendliche bis 25 Jahre, 31% zwischen 25 und 45 Jahre alt und wie bereits erwähnt 
69% über 45 Jahre.  

Nach Qualifikationsstruktur betrachtet hatten im Jahr 2019 34% der Kombilohn-
BezieherInnen maximal einen Pflichtschulabschluss (darunter Frauen: 68%) und etwa 39% 
eine Lehrausbildung abgeschlossen (darunter Frauen: 58%). 9% (darunter F: 81%) hatten 
eine mittlere sowie 12% (darunter F: 66%) eine höhere Ausbildung. 6% hatten einen 
akademischen Abschluss (darunter F: 63%). 

Nach Regionen betrachtet gab es 2019 mit einem Anteil von rund 26% die meisten 
Geförderten in Wien, gefolgt von Niederösterreich mit rund 22% und der Steiermark mit 
17%. In Kärnten waren es 2019 9%, in Oberösterreich 8% und in Vorarlberg 7% sowie in 
Tirol 5% und in Salzburg und im Burgenland je 3% der Geförderten.  

Im Jahr 2018 bezogen ca. 47% – 2016 waren es noch 36% – der Geförderten zwischen 
sechs Monaten und einem Jahr eine Kombilohnbeihilfe. 26% hatten eine Bezugsdauer von 
drei bis sechs Monaten, etwa 14% verblieben zwei bis drei Monate und etwa 8% ein bis 
zwei Monate in der Maßnahme. Rund 10% bezogen nur bis zu einem Monat eine 
Kombilohnbeihilfe, was auf einen vorzeitigen Maßnahmenabbruch hindeuten kann (siehe 
Abbildung 4 auf Seite 23).  

Tabelle 2: Kombilohnbeihilfe – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 3.872 3.928 1.648 2.259 2.847 2.852 2.828 

Anzahl Personen b) 11.137 9.882 5.315 6.117 7.752 7.245 6.921 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 168 188 215 160 169 197 204 
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Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 8.879 9.786 4.857 7.657 10.814 11.562 12.016 

Ausgaben pro Person in Euro e) 797 990 914 1.252 1.395 1.596 1.736 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen 
Stichtagen (Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten); Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Abbildung 4:  Verteilung der Teilnahmedauern bei Kombilohnbeihilfen 2018 

 

Quelle: DWH Spezialauswertungen: mon_vb_if; Abfragedatum: 15. April 2020 
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Förderungsbeginn auf 82% an, während jener der nicht geförderten Beschäftigten auf 1% 
sank. 

Direkt nach Ende der Förderung befanden sich 26% der Personen in nicht geförderter 
Beschäftigung und 18% in geförderter Beschäftigung. Diese Anteile lagen ein Jahr nach 
Ende der Förderung bei ca. 33% bzw. 11%. 45% waren direkt nach Maßnahmenende 
arbeitslos gemeldet, ein Jahr nach Ende der Förderung waren es 41%. 3% waren ein Jahr 
nach Ende der Kombilohnbeihilfe in Qualifizierungen. 

Insgesamt stieg der Anteil der nicht geförderten Beschäftigten zwischen einem Jahr vor 
und einem Jahr nach Förderung um 21 Prozentpunkte, während der der Arbeitslosen um 
20 Prozentpunkte fiel - siehe  Abbildung 5 auf Seite 24. 

Abbildung 5: Bruttowirkungen der Kombilohnbeihilfe 2017 (Bestand Personen) 

  

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

sonstige
Out of Labour Force
geringfügige Beschäftigung
Arbeitslosigkeit ohne Bezug
Arbeitslosigkeit mit Bezug
Qualifizierung
geförderte Lehre
Lehre
Beschäftigung
Geförderte Beschäftigung



 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020  25 of 289 

1.2.4 Evaluierung 
Zusammenfassungen der Evaluierungen und Studien von 1994 bis 2013 sind in der 
„Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013“ unter folgendem 
Link zu finden: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 

Literatur 

Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

Eppel, R., Leoni, T., Mahringer, H., Hausegger, T., Reidl, C. und Weber, F. (2017), Einsatz 
und Wirkung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Personen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen, Eine Evaluierung für Oberösterreich, WIFO und 
prospect Unternehmensberatung März 2017. 

Riesenfelder, A., L&R Sozialforschung, Haberl, W., Zenz, D., AMS Kärnten (2014), 
Evaluierung der Beschäftigungsmaßnahmen des AMS Kärnten, Endbericht, im Auftrag des 
AMS Kärnten. 

AMS (2014), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9944/2014, gültig ab 23.6.2014 
AMS (2015), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9983/2015, gültig seit 1.5.2015 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9964/2017, gültig seit 27.11.2017 
AMS (2020), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0702/0047/2019, gültig seit 1. 1. 2020 

1.3 Beihilfe für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) 

1.3.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Die Beihilfe für Ein-Personen-Unternehmen wurde 2009 eingeführt, um zusätzliche 
Arbeitsplätze für Jugendliche zu schaffen. Seit dem Jahr 2011 kann auch die Zielgruppe der 
Älteren (45+) die Beihilfe für Ein-Personen-Unternehmen nutzen. Ursprünglich nur als 
befristetes Instrument im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise konzipiert, wird die EPU 
seit 2014 als zeitlich unbefristete arbeitsmarktpolitische Maßnahme eingesetzt. 

Gefördert werden können vollversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse von 
arbeitsuchend vorgemerkten Personen, die mindestens zwei Wochen beim 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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42% der Geförderten im Jahr 2019 in einer EPU waren Frauen (2017 waren es noch 47%). 
Nach Alter differenziert, war 2019 mit 59% das mittlere Alterssegment am stärksten 
vertreten (25-45 Jahre), 23% waren unter 25 Jahre alt und 18% über 45 Jahre. Bei der 
Altersverteilung gibt es bei dieser Förderung zwischen Frauen und Männern kaum 
Unterschiede.  

9% der Geförderten waren langzeitbeschäftigungslos (unter den geförderten 
Langzeitbeschäftigungslosen sind 49% Frauen). Unterrepräsentiert waren Menschen mit 
Behinderung (8%) und Wiedereinsteiger bzw. Wiedereinsteigerinnen (6%). 15% (darunter 
Frauen: 39%) hatten keine österreichische Staatsbürgerschaft, 22% einen 
Migrationshintergrund. 

Nach Ausbildungsstruktur differenziert ergibt sich folgendes Bild: 48% hatten eine 
Lehrausbildung, 6% eine mittlere, 19% eine höhere und 13% eine akademische Ausbildung 
abgeschlossen. 14% hatten maximal einen Pflichtschulabschluss. 

Den größten Anteil an Förderungen differenziert nach den Bundesländern gab es im Jahr 
2019 mit 24% in Oberösterreich, gefolgt von der Steiermark mit 20% und Niederösterreich 
mit 16% sowie Wien mit 14%. 9% der geförderten Personen waren in Kärnten, 8% in Tirol, 
4% in Salzburg, 3% in Vorarlberg sowie 1% im Burgenland. 

Tabelle 3: Beihilfe Ein-Personen-Unternehmen - Bestand, Anzahl Personen, Dauer, 
Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 612 576 492 487 513 401 433 

Anzahl Personen b) 1.290 1.237 1.070 1.040 1.050 893 893 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 284 295 304 296 307 300 307 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 2.870 2.771 2.473 2.417 2.723 2.077 2.315 

Ausgaben pro Person in Euro e) 2.225 2.240 2.311 2.322 2.591 2.318 2.592 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen 
Stichtagen (Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum:15. April 2020 
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c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum:15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten); Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Im Jahr 2018 bezogen 80% der Personen die Beihilfe zwischen sechs Monaten und einem 
Jahr. Rund 14% hatten eine Bezugsdauer von drei bis sechs Monaten; etwa 5% verblieben 
zwei bis drei Monate und etwa 2% blieben ein bis zwei Monate in der Maßnahmen (siehe 
Abbildung 6 auf Seite 29). 

Abbildung 6:  Verteilung der Teilnahmedauern bei Ein-Personen-Unternehmen 2018 

 

Quelle: DWH Spezialauswertungen: mon_vb_if; Abfragedatum:15. April 2020 
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und 9% in geförderter Beschäftigung. Ein Jahr nach Ende der Förderung waren 80% in 
hauptsächlich ungeförderter Beschäftigung. 14% waren direkt nach Maßnahmenende 
arbeitslos gemeldet, ein Jahr nach Ende der Förderung waren es 11%. 7% waren ein Jahr 
nach Ende in arbeitsmarktferner Position und 1% in einer Qualifizierung. 

Insgesamt stieg der Anteil der ungeförderten Beschäftigten zwischen einem Jahr vor und 
einem Jahr nach Förderung um 21 Prozentpunkte, während der der Arbeitslosen um 6 
Prozentpunkte fiel. Der Anteil der arbeitsmarkfernen Positionen nahm um 8 
Prozentpunkte ab – siehe Abbildung 7 auf Seite 30. 

Abbildung 7: Bruttowirkungen Ein-Personen-Unternehmen 2017 (Bestand Personen) 

 

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 
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Riesenfelder, A., Haberl, W., Zenz, D. (2014), Evaluierung der Beschäftigungsmaßnahmen 
des AMS Kärnten. L&R Sozialforschung und AMS Kärnten. 
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1.4 Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte (SÖB) 

1.4.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte (SÖB) sind Institutionen des zweiten 
Arbeitsmarktes. Dies unterscheidet sie klar von Lohnzuschüssen und anderen 
traditionellen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. Sie sind Betriebe, die ökonomische 
(Eigenerwirtschaftungsanteil) mit arbeitsmarktpolitischen Erfolgskriterien (Qualifizierung 
und Vermittlung) kombinieren. Die betrieblichen und wirtschaftlichen Elemente der SÖB 
sollen eine betriebsnahe Arbeitssituation herstellen. SÖB werden meist von 
gemeinnützigen Einrichtungen errichtet und geführt. Sie haben typischerweise einen 
kleinbetrieblichen Charakter. Sie stellen Produkte her oder bieten Dienstleistungen an, die 
sich am Markt behaupten müssen. Die Tätigkeitsfelder konzentrieren sich vor allem auf 
die Bereiche Holzbearbeitung, Innen- und Außenrenovierung, Gastgewerbe, 
Altwarenhandel, Textil, Metall, haushaltsbezogene Dienstleistungen und Keramik sowie 
gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung (SÖB-Ü). 

SÖB haben – im Gegensatz zu Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten – ein Mindestmaß 
von 20% an Eigenerlösen zu erwirtschaften. Durch die befristeten Arbeitsplätze soll eine 
nachhaltige (Re-)Integration von schwer vermittelbaren Personen, wie 
Langzeitbeschäftigungslosen, Älteren, Personen mit Behinderung, Personen mit sozialer 
Fehlanpassung oder arbeitsmarktferne Personen mit zusätzlichen 
Vermittlungshemmnissen4, in den Arbeitsmarkt gefördert werden. SÖB beschäftigen diese 
Personen in marktnahen, aber doch relativ geschützten Arbeitsbereichen. Neben der 
Bereitstellung befristeter Transitarbeitsplätze wird den Geförderten eine gezielte 

                                                      

4 z.B. längere Phase ohne Beschäftigung; Verlust sozialer Kompetenz aufgrund lang andauernder 
Arbeitslosigkeit; mangelnder Qualifikation; Wohnungslosigkeit; Haft; Schulden; Drogen 
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8% waren Jugendliche (davon nur 34% weiblich), die somit in den SÖB unterrepräsentiert 
sind.6   

Wenn man die geförderten Personen nach Ausbildung betrachtet, ergibt sich folgendes 
Bild: 55% aller geförderten Personen hatten maximal einen Pflichtschulabschluss (davon 
Frauen: 50%), etwa 27% eine Lehre absolviert (davon F: 41%), 4% eine mittlere Ausbildung 
(davon F: 63%), 9% eine höhere Ausbildung (davon F: 50%) und 4% eine universitäre 
Ausbildung (davon F: 51%) abgeschlossen.   

Tabelle 4: Sozialökonomische Betriebe – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 7.944 8.152 5.403 6.041 7.029 6.568 5.752 

Anzahl Personen b) 32.652 35.317 20.059 21.700 23.907 21.911 19.657 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 81 84 105 100 110 121 120 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 115.127 128.029 116.452 163.518 164.980 153.026 130.213 

Ausgaben pro Person in Euro e) 3.526 3.625 5.805 7.535 6.901 6.984 6.624 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum:15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten); Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

                                                      

6 Bei der Anzahl der Personen in alle Beihilfen (Beschäftigung, Qualifizierung, Unterstützung) sind 2019 27% 
aller Personen jünger als 25 Jahre, 32% älter als 45 Jahre sowie 42% sind zwischen 25 und 45 Jahre. 
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Tabelle 5: Sozialökonomische Betriebe – Zugang in Maßnahme – Förderfälle, untergliedert 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SÖB 6.414 7.141 10.128 10.439 11.065 11.667 11.394 

SÖBÜ 27.637 27.906 8.701 11.552 11.278 7.814 6.734 

SÖB Gesamt 34.053 35.047 18.829 21.991 22.343 19.481 18.128 

Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020; Anmerkung: Zugang in SÖB z.B. 2019 = 
Förderbeginn im Jahr 2019 

Regional gesehen sind SÖB ein Wiener Phänomen, allerdings werden jetzt auch immer 
mehr Personen in den Bundesländern gefördert. Im Jahr 2014 lag der Anteil in Wien noch 
bei 73%, 2019 nur mehr bei 49% (2018 noch: 54%); der Anteil von Niederösterreich und 
Oberösterreich lag 2019 bei je 14%, gefolgt von Vorarlberg mit 6% und Kärnten mit 5%. In 
der Steiermark waren 4% der Geförderten, im Burgendland, Salzburg und in Tirol je 3%.  

Etwa 23% der Teilnehmenden waren im Jahr 2018 ein bis zwei Monate bei einem SÖB 
beschäftigt; bei 16% liegt die Teilnahmedauer zwischen zwei und drei Monaten. 27% sind 
drei bis sechs Monate und ca. 18% sechs Monate bis ein Jahr in einem SÖB beschäftigt. 
Die kurzen Dauern unter einem Monat (sind 21% aller Teilnehmenden und dieser Anteil 
hat sich gegenüber 2017 um 1 Prozentpunkte verringert) könnten auf einen Abbruch der 
Maßnahme hinweisen. Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Zahl der Fälle mit 
Teilnahmedauern von über einem Jahr sehr stark gesunken ist, u. a. aufgrund der 
Begrenzung der möglichen Teilnahmedauer in manchen Bundesländern. (Siehe Abbildung 
8 auf Seite 38).  
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Abbildung 8: Verteilung der Teilnahmedauern bei SÖB 2018 

 

Quelle: DWH Spezialauswertungen: mon_vbl_lg_projekt; Abfragedatum: 15.April 2020 
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Somit war der Anteil der Arbeitslosen ein Jahr nach der Förderung um 17 Prozentpunkte 
geringer und jener der ungeförderten Beschäftigten um 16 Prozentpunkte höher als ein 
Jahr vor Förderung (siehe Abbildung 9 auf Seite 39). 

Abbildung 9: Bruttowirkungen SÖB 2017 (Bestand Personen) 

 

 Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 
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1.5 Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) 

1.5.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) stellen Produkte her oder bieten 
Dienstleistungen an, an denen ein öffentliches oder gemeinnütziges Interesse besteht. Die 
Tätigkeitsbereiche (Grünraumbewirtschaftung, Versand, Reinigung, Transport-
Übersiedlungen, Altwarenhandel, Metall- und Holzbearbeitung, Haus- und 
Heimdienstleistungen, gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung) von GBP kommen der 
Allgemeinheit zu Gute und tragen zur Erreichung regionaler und kommunaler Ziele bei. 
GBP sind Non-Profit-Organisationen und treten nicht in klassische Konkurrenz zu nach 
Marktgesetzen anbietenden Unternehmen. Im Vordergrund steht – im Gegensatz zu den 
Sozialökonomischen Betrieben – die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen mit geringer 
Qualifikationsanforderung. 

Beschäftigungsprojekte sollen die Integration von schwer vermittelbaren Problemgruppen 
mit geringerer Produktivität (Langzeitbeschäftigungslose, Ältere, Personen mit 
Behinderung, Personen mit sozialer Fehlanpassung, arbeitsmarktferne Personen mit 
zusätzlichen Vermittlungshemmnissen7  in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Diese 
Integration kann entweder durch eine Transitfunktion oder durch eine Initialfunktion der 
Förderung erfolgen. Bei der Transitfunktion wird durch das geförderte, zeitlich befristete 
Beschäftigungsverhältnis der Übergang von Arbeitslosigkeit in eine reguläre Beschäftigung 
erleichtert. Bei der Initialfunktion wird die geförderte Person nach Ablauf des 
Förderzeitraumes beim selben Dienstgeber oder derselben Dienstgeberin 
weiterbeschäftigt. Es können aber auch Arbeitslose gefördert werden, die nicht zu den 
oben erwähnten Problemgruppen zählen, wenn es sich um innovative Projektarbeitsplätze 
handelt, die dem Erschließen neuartiger, bedarfsorientierter Beschäftigungsmöglichkeiten 
dienen. 

Die Finanzierung erfolgt seitens des AMS aus Mitteln des aktiven Budgets. Eine 
Mitfinanzierung durch Länder oder Gemeinden ist grundsätzlich möglich. 
Projektarbeitsplätze für arbeitslose Personen bei gemeinnützigen Beschäftigungsträgern 
werden durch einen Zuschuss zu den Lohnkosten in Höhe von 66,7% gefördert. Zudem 
werden die Personalkosten der Projekt-Schlüsselkräfte (qualifizierte Führungs- und 

                                                      

7 z.B. längere Phase ohne Beschäftigung; Verlust sozialer Kompetenz aufgrund lang andauernder 
Arbeitslosigkeit; mangelnde Qualifikation; Wohnungslosigkeit; Haft; Schulden; Drogen 
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Tabelle 6: Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte-Unternehmen – Bestand, Anzahl der 
Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 1.965 2.123 2.327 2.057 2.029 2.021 1.542 

Anzahl Personen b) 6.135 6.415 7.136 6.709 6.482 5.272 4.823 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 127 125 129 127 136 134 176 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 37.216 41.429 50.192 49.906 54.896 51.563 36.811 

Ausgaben pro Person in Euro e) 6.066 6.458 7.034 7.439 8.469 9.781 7.632 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Im Jahr 2018 waren etwa 18% zwischen ein und zwei Monaten in GBPs beschäftigt. Bei 
20% lag die Teilnahmedauer zwischen zwei und drei Monaten. Etwa 33% der 
Teilnehmenden waren drei bis sechs Monate in einem GBP beschäftigt; eine lange 
Teilnahmedauer zwischen 6 Monaten und einem Jahr hatten etwa 20% der geförderten 
Personen (siehe Abbildung 10 auf Seite 49). Ca. 1% % der Teilnehmenden waren 2018 
mehr als ein Jahr in einem GBP beschäftigt. Die kurzen Dauern unter einem Monat 
(immerhin rund 14% aller Teilnehmenden) deuten auf einen Abbruch der Maßnahme oder 
eine Fehlbuchung hin. 
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Abbildung 10: Verteilung der Teilnahmedauern bei GBP 2018 

 

Quelle: DWH Spezialauswertungen: mon_vb_projekt VBM TAS-Projektansicht; Abfragedatum: 15. April 2020 
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3,5% 3,3%

6,9%

17,6%
20,1%

32,7%

20,1%

0,7%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

bis 7 Tage 8 bis 14 Tage 15 bis 28
Tage

29 bis 62
Tage

63 bis 92
Tage

93 bis 196
Tage

197 bis 366
Tage

mehr als 366
Tage

Durchschnittliche Dauer 
2018: 134 Tage



 

Seite 50 Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020 

Damit stieg der Anteil der Personen in ungeförderter Beschäftigung von einem Jahr vor 
Maßnahmenbeginn bis ein Jahr nach Ende um 19 Prozentpunkte, die geförderte 
Beschäftigung um 5 Prozentpunkte und der Anteil der Arbeitslosen sank um 23 
Prozentpunkte (siehe Abbildung 11 auf Seite 50). 

Abbildung 11: Bruttowirkungen von GBP 2017 (Bestand Personen) 

 

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 

1.5.4 Evaluierung 
Zusammenfassungen der Evaluierungen und Studien von 1994 bis 2013 sind in der 
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Link zu finden: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 
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Tabelle 7: Kurzarbeitsbeihilfe (KUA) – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 1.797 1.265 1.021 926 1.001 410 632 

Anzahl Personen b) 4.175 3.756 4.399 2.411 2.980 1.772 1.228 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 91 90 82 92 85 70 80 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 7.846 7.484 4.852 4.622 6.078 3.479 2.220 

Ausgaben pro Person in Euro e) 1.879 1.993 1.103 1.917 2.040 1.963 1.808 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Abbildung 12: Personen in laufenden Kurzarbeitsprojekten von 10. März 2020 bis 20. Juli 
2020 

 

Quelle: BMAFJ; Sektion III/Abteilung 6 
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1.7 Solidaritätsprämie (SOL) 

1.7.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Eine Beihilfe zum Solidaritätsprämienmodell16 wird gewährt, wenn eine oder mehrere 
Arbeitskräfte ihre Arbeitszeit reduzieren und dafür der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin 
eine neue Ersatzkraft einstellt, die zuvor Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen 
hat. Das Solidaritätsprämienmodell soll die (Wieder-)Eingliederung von Arbeitslosen in 
den Arbeitsmarkt erleichtern und gleichzeitig die Aufrechterhaltung von 
Beschäftigungsverhältnissen gewährleisten. 

Förderbar sind alle Unternehmen17 mit: 

• Arbeitsverhältnissen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen und in den 
Geltungsbereich des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG) fallen oder 

• Arbeitsverhältnissen, die auf einem öffentlich-rechtlichen Vertrag beruhen, wenn eine 
dem AVRAG analoge bundes- oder landesgesetzliche Regelung über die Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit geschaffen wird. 

• Gefördert werden die Arbeitsverhältnisse von (Solidarität-)Arbeitnehmern bzw. 
Arbeitnehmerinnen, die ihre Normalarbeitszeit um bis zu 50 % reduzieren, wenn: 

• die Herabsetzung der Normalarbeitszeit in einem Kollektivvertrag oder einer 
Betriebsvereinbarung oder in einer gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen 
Regelung festgelegt ist; 

• die Herabsetzung der Normalarbeitszeit und das dadurch neue Bruttoarbeitsentgelt 
inklusive Lohnausgleich in einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 

                                                      

16 Derzeit gültige Bundesrichtlinie des AMS vom 1. März 2018, GZ: BGS/AMF/0722/9990/2018. 
17 Nicht gefördert werden das AMS, radikale Vereine und politische Parteien. 
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• Es wurde eine Klarstellung vorgenommen, dass Ersatzarbeitskräfte in keinem 
Dienstverhältnis zum förderwerbenden Betrieb gestanden haben dürfen. 

• Pkt. 6.1. wurde hinsichtlich Ersatzarbeitskräfte und Bezug von ALG/NH ergänzt: Auch, 
wenn der Anspruch in Folge von Ruhenstatbeständen gem. § 16 AlVG ruht oder 
gesperrt ist (§ 11 AlVG). 

1.7.3 Monitoring 

1.7.3.1 Bestand, Anzahl der Personen, Dauer und Ausgaben 
Die Anzahl der Personen in dieser Förderung betrug im Jahr 2019 rund 1.100. Der 
durchschnittliche Bestand an Förderfällen lag bei ca. 750 Fällen. Die durchschnittliche 
Bezugsdauer einer Solidaritätsprämie betrug etwa 2 Jahre. Die Budgetausgaben haben 
sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringeren Bestandszahlen reduziert und es 
wurden ca. € 3,2 Mio. verausgabt. Das impliziert Ausgaben pro Person von € 2.900 (siehe  
Tabelle 8 auf Seite 70). 

Nur 4% der Geförderten waren 2019 weiblich, 96% männlich. Nach Altersstruktur 
differenziert wurden mit 53% die meisten Solidaritätsprämien für die mittlere 
Altersgruppe (25 bis 45 Jahre) gewährt. 36% waren Ältere (45+) und 11% Jugendliche (bis 
25 Jahre). Die Solidaritätsprämie wurde fast ausschließlich im Bundesland Oberösterreich 
gewährt (97%). In Niederösterreich waren es 2% und Wien 1% der Geförderten.  

Tabelle 8: Solidaritätsprämienmodell (SOL) – Bestand, Anzahl Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 614 751 875 813 815 1.075 748 

Anzahl Personen b) 702 1.266 1.038 1.274 1.214 1.122 1.127 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 731 728 731 730 732 730 731 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 1.222 2.260 4.252 3.696 2.348 3.518 3.244 

Ausgaben pro Person in Euro e) 1.741 1.785 4.096 2.901 1.934 3.135 2.878 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 
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2 Qualifizierung 

2.1 Arbeitsstiftungen (AST) 

2.1.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Arbeitsstiftungen sind ein Instrument, das Strukturwandel und Anpassungsprozesse von 
Branchen und Unternehmen arbeitsmarktpolitisch unterstützt. Sie unterstützen von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte und Arbeitslose durch Qualifizierungen, Aus- und 
Weiterbildung oder Berufsorientierung. Arbeitsstiftungen richten sich einerseits an 
Unternehmen, die Personal abbauen und deren betroffene Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, andererseits an Unternehmen, die qualifiziertes Personal suchen 
sowie Arbeitssuchende. Die Teilnehmenden haben Anspruch auf Leistungen des 
Arbeitsmarktservice und die Kosten der Maßnahmen werden teilweise übernommen. 

Es gibt mehrere Formen von Arbeitsstiftungen. Prinzipiell können Outplacementstiftungen 
(bei Personalabbau), Implacementstiftungen (bei Mangel an qualifiziertem Personal) und 
Zielgruppenstiftungen unterschieden werden. Innerhalb dieser gibt es verschiedene 
Formen: 

• Outplacementstiftung: Auf Initiative eines oder mehrerer Unternehmen, die von 
einem größeren bzw. für das Unternehmen bedeutsamen Personalabbau betroffen 
sind, werden Outplacementstiftungen eingesetzt. Innerhalb dieser gibt es 
Unternehmensstiftungen (Arbeitsstiftung eines oder mehrerer Unternehmen mit 
Personalabbau in größerem Umfang), Insolvenzstiftungen (Stiftung einer 
Gebietskörperschaft oder einer anderen juristischen Person bei Insolvenz eines 
Unternehmens), Regionalstiftungen (Arbeitsstiftung mehrerer Unternehmen einer 
Region) und Branchenstiftungen (Stiftung von der gesetzlichen Interessensvertretung 
der Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen in einem bestimmten Wirtschaftszweig). Sie 
beinhalten Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung, evtl. eine praktische 
Ausbildung (Praktikum) und Aktive Arbeitssuche. 

• Implacementstiftung: Bei Auftreten spezieller Personalengpässe, die nicht mit 
vorgemerkten arbeitslosen Personen abgedeckt werden können, werden die 
Implacementstiftungen eingesetzt. Sie bieten eine zielgerichtete Qualifizierung für das 
oder die personalsuchenden Unternehmen. Sie können entweder von einem oder von 
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€ 41,5). Die Budgetausgaben betrugen 2019 rund € 68 Mio. Die Ausgaben für 
Stiftungsarbeitslosengeld pro Leistungsbeziehenden beliefen sich auf ca. € 21.600.18  

Tabelle 9: Arbeitsstiftungen/Stiftungs-ALG – Bestand, Zugang, Dauer und Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand Leistungsbeziehendea) 4.950 5.578 5.138 4.990 4.523 3.796 3.505 

Zugang in aktuelle Leistungsart b) 4.622 5.202 4.295 4.369 3.738 3.194 3.155 

Durchschnittliche Bezugsdauer (in Tagen) c) 560 406 450 460 415 457 453 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 82.934 94.505 91.058 91.198 85.875 73.477 68.198 

Ausgaben pro Person in Euro e) 17.943 18.167 21.201 20.874 22.974 23.005 21.616 

a) Leistungsbezieher bzw. Leistungsbezieherinnen; Durchschnitt aus 12 Monatsstichtagen (Quelle: DWH 
svl_mon_bst_pers_spez); Abfragedatum: 28. April 2020 

b) Zugang in aktuelle Leistungsart im Beobachtungszeitraum (Quelle: DWH svl_mon_bew_pers); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Bezugsdauer der letzten Leistungsart für alle im Beobachtungszeitraum abgegangenen 
Leistungsbeziehende (Quelle: DWH svl_mon_bew_spez), Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Stiftungsarbeitslosengeld, Sozialversicherungsbeiträge (46,6%); Trägerkosten; keine Kosten von Kursen 
und Schulungen; die angeführten Ausgaben beziehen sich lediglich auf Ausgaben des AMS für 
Stiftungsträger (Quelle: BMAFJ, Abteilung III/A/6)  

e) Budgetausgaben/Zugang in aktuelle Leistungsart (eigene Berechnung) 

Die Anzahl der Personen in Implacementstiftungen betrug im Jahr 2019 – so wie im 
Vorjahr - ca. 6.400. Die Anzahl der Personen in Outplacementstiftungen hat sich im Jahr 
2019 jedoch um 9% verringert und betrug rund 3.000 Personen. Damit waren 68% der 

Personen in Implacement-Stiftungen und 32% in Outplacement-Stiftungen  (siehe Tabelle 10 
auf Seite 81). 

                                                      

18 Das hier verwendete Kostenmaß (Budgetausgaben, Zahlungen kumuliert in einem Jahr) spiegelt also zwei 
Aspekte wider: Erstens die Dauer der Maßnahme (die bei Stiftungen vergleichsweise lang ist) und zweitens 
die unterschiedlichen Kosten pro Tag. Bei den Ausgaben pro Leistungsbezieherin bzw. Leistungsbezieher 
werden alle Zahlungen eines Jahres in Bezug auf alle Zugänge in die aktuelle Maßnahme gesetzt. 
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Tabelle 10: Anzahl der Personen in einer Arbeitsstiftung – untergliedert nach Stiftungstyp 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AST Implacement 
(ASI) 

ASI 5.657 5.637 5.549 5.199 6.020 4.501 4.380 

ASI Zielgruppe 1.005 1.340 1.420 1.659 1.820 1.937 2.057 

ASI gesamt 6.700 6.976 6.965 6.853 7.837 6.438 6.437 

AST Outplace-
ment (ASO) 

ASO Branchen 0 0 0 0 0 70 151 

ASO Insolvenz 723 1.132 439 494 271 70 176 

ASO Regional 1.053 847 748 736 722 636 516 

ASO Unterneh-
men 

2.925 3.274 3.540 3.421 2.719 2.263 1.901 

ASO Zielgruppen 378 508 442 370 325 289 293 

ASO gesamt 5.080 5.764 5.172 5.008 4.039 3.331 3.040 

AST alt AST alt 104 87 62 48 31 18 20 

Gesamt 11.842 12.820 12.196 11.905 11.902 9.784 9.492 

Quelle: DWH fdg_personen; Abfragedatum: 15. April 2020; Anmerkung: Anzahl Personen – Anzahl der 
Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. Jede Person wird in der Summe 
nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. 

Die durchschnittliche Dauer der Inanspruchnahme dieser Maßnahme betrug 2018 457 
Tage. 13% der Teilnahmen dauerten zwischen ein und drei Monaten. 14% der 
Teilnehmenden wurden zwischen drei und sechs Monaten gefördert. 22% der 
Teilnehmenden bezogen zwischen einem halben und einem Jahr Stiftungs-
Arbeitslosengeld, bei etwa 43% lag die Dauer zwischen ein und drei Jahren. Etwa 5% der 
Teilnehmenden (vorwiegend Ältere) bleiben länger als drei Jahre in Arbeitsstiftungen. Die 
sehr kurzen Teilnahmedauern (ca. 5%) von unter einem Monat können als „Störungen in 
der Abwicklung bzw. Teilnahme“ interpretiert werden – siehe Abbildung 13 auf Seite 82.  
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Abbildung 13: Dauer der Inanspruchnahme der Arbeitsstiftung  2018 

 

Quelle: DWH svl_mon_bew_pers; Abgang aus aktueller Leistungsart; Abfragedatum: 28. April 2020 
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Insgesamt stieg im Beobachtungszeitraum der Anteil in nicht geförderter Beschäftigung 
um 11 Prozentpunkte, der Anteil der Arbeitslosen sank um 7 Prozentpunkte (siehe 
Abbildung 14 auf Seite 83).  

Abbildung 14: Bruttowirkungen von Arbeitsstiftungen 2017 (Bestand Personen) 

 

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 

2.1.4 Evaluierung 
Zusammenfassungen der Evaluierungen und Studien von 1994 bis 2013 sind in der 
„Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013“ unter folgendem 
Link zu finden: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 

Egger-Subotitsch et al. (2016) untersuchten anhand einer Insolvenzstiftung („Quelle-
Stiftung) in Oberösterreich die Gründe für eine Stiftungsteilnahme die relevanten 
Faktoren, die zu einer nachhaltigen Beschäftigungsaufnahme führen und identifizierte 
Handlungsempfehlungen. Im Rahmen der Studie wurden telefonische Befragungen von 
ehemaligen Quelle-Mitarbeitern (Personen, die teilgenommen haben sowie Personen, die 
sich gegen eine Teilnahme entschieden), eine quantitative (Diskriminanz-)Analyse der 
Erfolgsfaktoren, vergleichende Analysen der Erwerbskarrieren, ein Workshop mit AMS-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

sonstige
Out of Labour Force
geringfügige Beschäftigung
Arbeitslosigkeit ohne Bezug
Arbeitslosigkeit mit Bezug
Qualifizierung
geförderte Lehre
Lehre
Beschäftigung
Geförderte Beschäftigung

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html


 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020  85 of 289 

Eppel, R., Leoni, T., Mahringer, H., Hausegger, T., Reidl, C. und Weber, F. (2017), Einsatz 
und Wirkung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Personen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen, Eine Evaluierung für Oberösterreich, WIFO und 
prospect Unternehmensberatung März 2017. 

AMS (2013), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9911/2012, gültig seit 1.1.2013 
AMS (2016), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9968/2016, gültig seit 15.5. 2016 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9917/2016, gültig seit 1.1.2017 
 

2.2 Aus- und Weiterbildungsbeihilfen  

2.2.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Das Arbeitsmarktservice (AMS) gliedert seine Bildungsmaßnahmen in Orientierung 
(Berufsorientierung und Berufsweiterbildung), Qualifikation (Ausbildung und 
Weiterbildung), Aktive Arbeitsuche, Training, Arbeitserprobung und Arbeitstraining sowie 
Arbeitsplatznahe Qualifizierung – AQUA (Beschreibung von AQUA siehe unter Punkt 2.3 
auf Seite 83). Der Qualifizierung kommt quantitativ die größte Bedeutung zu, in der Praxis 
sind aber Mischformen üblich, vor allem in den Bereichen Orientierung, Aktive 
Arbeitsuche und Training. Die Beihilfen zur Aus- und Weiterbildung dienen der 
Existenzsicherung durch Weiterbezug von AlG- oder NH-Leistungen. Übergreifendes 
arbeitsmarktpolitisches Ziel der Aus- und Weiterbildungsbeihilfen ist die Vermittlung zu 
unterstützen sowie eine gefährdete Beschäftigung zu sichern. 

Förderbar bei Aus- und Weiterbildungsbeihilfen sind: 

• Arbeitslose, 
• Beschäftigte in Kurzarbeit 
• Beschäftigte (auch Karenzierte mit Bezug von Weiterbildungsgeld oder 

Bildungsteilzeit-geld), deren Bruttoeinkommen € 2.300 monatlich nicht übersteigt und 
Beschäftigte, 

• Beschäftigte, die eine Qualifizierung in einem Berufsbereich mit Fachkräftemangel 
anstreben oder deren berufliche Existenz gefährdet ist, 

• Beschäftigte, die bereits gekündigt wurden, 
• Beschäftigte, bei welchen physische, psychische oder geistige Behinderung vorliegt, 
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29% der Teilnehmenden an Bildungsmaßnahmen waren im Jahr 2019 
Langzeitbeschäftigungslose (darunter Frauen: 50%), 17% waren Menschen 
Beeinträchtigungen bzw. Behinderung (darunter F: 50%) und 13% waren 
Wiedereinsteigende. Der Anteil an Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft 
betrug 46% (darunter F: 52%). 60% der Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 
Bildungsmaßnahmen hatten einen Migrationshintergrund der ersten Generation und 
zweiten Generation (darunter F: 52%).  

42% der geförderten Personen waren im Jahr 2019 im mittleren Alterssegment (25 bis 45 
Jahre), 41% Jugendliche (bis 25 Jahre) und 18% Ältere (45+) Personen. Bei den Frauen war 
ein geringerer Anteil Jugendliche mit 44%, während mit 60% das mittlere Alterssegment 
einen deutlich größeren Anteil hatte. 59% (darunter Frauen: 49%) der Geförderten hatten 
maximal einen Pflichtschulabschluss. 19% (F: 52%) hatten eine Lehre, 5% (F: 70%) eine 
mittlere und 11% (F: 59%) eine höhere Schule abgeschlossen. 6% (F: 64%) der 
Teilnehmenden hatten einen akademischen Abschluss. 

Die meisten geförderten Personen in Bildungsmaßnahmen hatte die Bundeshauptstadt 
Wien mit 44% zu verzeichnen. Es folgten Oberösterreich mit 14%, Niederösterreich mit 
13% und die Steiermark mit 12%. Kärnten und Salzburg hatten ca. je 4% der Teilnahmen 
und Tirol, Vorarlberg und Burgenland je 3%. 

Tabelle 11: Bildungsmaßnahmen – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 52.393 54.032 49.280 51.998 57.299 54.224 49.164 

Anzahl Personen b) 218.607 220.264 193.818 194.643 196.761 182.653 160.981 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 81 82 87 85 87 95 105 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 443.500 448.870 509.006 510.266 500.477 499.883 452.394 

Ausgaben pro Person in Euro e) 2.029 2.038 2.626 2.615 2.593 2.737 2.810 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen 
Stichtagen (Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum:15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 
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Tabelle 12: Beihilfe zu den Kurskosten – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 7.470 6.163 3.323 3.602 4.095 3.228 2.495 

Anzahl Personen b) 55.395 44.359 23.082 25.523 27.171 19.947 16.707 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 43 46 55 46 45 55 52 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 58.774 48.272 23.334 26.307 29.121 23.263 16.538 

Ausgaben pro Person in Euro e) 1.061 1.088 1.011 1.031 1.072 1.166 990 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Tabelle 13: Beihilfe zu den Kursnebenkosten – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, 
Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 30.444 27.727 24.944 27.657 30.765 28.376 24.767 

Anzahl Personen b) 140.246 118.465 105.714 112.249 114.513 104.417 94.582 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 79 76 80 78 78 84 88 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 19.206 18.469 17.872 20.723 24.299 24.007 21.002 

Ausgaben pro Person in Euro e) 137 156 169 185 212 230 222 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 
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d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Die Verteilung der Teilnahmedauer für Bildungsmaßnahmen zeigt auch im Jahr 2018 einen 
Schwerpunkt im Bereich von ein bis zwei Monaten mit einem Anteil von rund 36%. 18% 
sind zwei bis drei Monate und ca. 27% drei Monate bis ein halbes Jahr in einer 
Bildungsmaßnahme. 14% werden ein halbes Jahr bis ein Jahr gefördert. Nur bei etwa 3% 
der Geförderten dauerte die Teilnahme länger als ein Jahr. 18% aller Teilnehmenden 
waren nur bis zu einem Monat in dieser Förderung siehe Abbildung 15 auf Seite 101). 

Bei der Beihilfe zu den Kurskosten sind die Dauern tendenziell kürzer, obwohl eine 
Teilnahme von ein bis zwei Monaten ebenfalls am häufigsten ist (ca. 31%). Die 
durchschnittliche Dauer war mit 55 Tagen um 40 Tage kürzer als bei den 
Bildungsmaßnahmen. 44% der Beihilfen werden kürzer als einen Monat bezogen, davon 
23% unter einer Woche. 55% hatten eine Dauer von ein bis drei Monaten. 11% bezogen 
die Beihilfe zwei bis drei Monate, 16% zwischen drei und sechs Monaten und nur rund 5% 
länger als ein halbes Jahr. Etwa 2% beziehen länger als ein Jahr die Beihilfe zu den 
Kurskosten (siehe Abbildung 16 auf Seite 102). 

Abbildung 15: Verteilung der Teilnahmedauern bei Bildungsmaßnahmen 2018 

 

Quelle: DWH-Spezialauswertungen: mon_vb_projekt VBM TAS-Projektansicht; Abfragedatum: 15. April 2020 
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Abbildung 16: Verteilung der Teilnahmedauern bei Beihilfen zu Kurskosten 2018 

 

Quelle: DWH-Spezialauswertungen: mon_vb_projekt VBM TAS-Projektansicht; Abfragedatum: 15. April 2020 

2.2.3.2 Bruttowirkungen 
Im Folgenden werden die Bruttoeffekte von Bildungsmaßnahmen und Beihilfen zu den 
Kurskosten geschildert. Kursnebenkosten werden nicht in die Betrachtung einbezogen, da 
sie als ergänzende Maßnahme keine eigene Wirkung entfalten. 

Auffällig bei den Bildungsmaßnahmen ist, dass ein relativ großer Anteil (30%) der 
teilnehmenden Personen aus erwerbsfernen Positionen (Out of Labour Force und 
Sonstige) kam und im Laufe des Vorbeobachtungszeitraums von einem Jahr in 
Arbeitslosigkeit (mit oder ohne Bezug) wechselte: Der Anteil der Arbeitslosen stieg von 
31% ein Jahr vor der Maßnahme auf 52% drei Monate vor der Maßnahme. Während 24% 
der Teilnehmenden an Bildungsmaßnahmen ein Jahr zuvor noch in nicht geförderter 
Beschäftigung waren, sank dieser Prozentsatz bis drei Monate v Maßnahmenbeginn auf 
11% (siehe Abbildung 17 auf Seite 104). 

15% der Teilnehmenden gehen direkt nach der Bildungsmaßnahme einer (geförderten 
oder nicht geförderten) Beschäftigung nach, 8% nehmen an einer weiteren Qualifizierung 
teil. Ein Jahr nach Maßnahmenende sind 41% der Teilnehmenden beschäftigt (33% 
gefördert und 8% ungefördert), 30% sind arbeitslos und 13% sind ein Jahr nach der 
Bildungsmaßnahme in einer arbeitsmarktfernen Position. 
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ungefähr gleich groß (KK: 32%, BM: 31%). Der Anteil der erwerbsfernen Personen war mit 
30% bei den BM deutlich höher (KK: 19%); Ebenso der Anteil der Personen in 
Qualifizierung mit 11% (KK: 8%). 

Ein Jahr nach Maßnahmenende war bei beiden Maßnahmen der Anteil der Personen in 
Beschäftigung um rund 14 Prozentpunkte höher, wobei bei den Bildungsmaßnahmen der 
Anteil der geförderten Beschäftigung höher war, ebenso der Anteil der Personen in Lehre. 
Bei den Kurskosten waren rund 50% in nicht geförderter Beschäftigung, das sind 12 
Prozentpunkte mehr als ein Jahr vor Maßnahmenbeginn. 27% waren arbeitslos gemeldet 
(-5 Prozentpunkte), 11% in arbeitsmarktfernen Positionen (-8 Prozentpunkte) und 6% in 
Qualifizierung (-2 Prozentpunkte) (siehe Abbildung 17 auf Seite 104 und Abbildung 18 auf 
Seite 105). 

Abbildung 17: Bruttowirkungen von Bildungsmaßnahmen 2017 (Bestand Personen) 

 

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 
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AMS (2015), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/0722/9995/2015, gültig seit 6.7. 
2015 
AMS (2016), Vorstandsrichtlinie des AMS (BM 1), BGS/AMF/0722/9934/2015, gültig seit 
1.1.2016 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/07222/9919/2016, gültig seit 3. 
4.2017 
AMS (2018), Vorstandsrichtlinie des AMS (BM1), BGS/AMF/0722/9995/2018, gültig seit 1. 
1.2018 
AMS (2018), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/0722/9895/2017, gültig seit 3. 
4.2018 
AMS (2018), Vorstandsrichtlinie des AMS (BM1), BGS/AMF/0722/9954/2018, gültig seit 
15. 10.2018 
AMS (2018), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/0722/9953/2018, gültig seit 19. 
11.2018 
AMS (2019), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/0702/9969/2019, gültig seit 
18.11.2019 
AMS (2020), Vorstandsrichtlinie des AMS (BM1), BGS/AMF/0722/9943/2019, gültig seit 
1.1.2020 

2.3 Arbeitsplatznahe Qualifizierung (AQUA) 

2.3.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Eine Arbeitsplatznahe Qualifizierung (AQUA) dient dem Ziel des Erwerbs eines 
zertifizierten Ausbildungsabschlusses, der durch die im Bildungsplan festgelegten 
theoretischen und praktischen Qualifizierungsinhalte erreicht werden soll. Die praktischen 
Qualifizierungsinhalte werden in Unternehmen arbeitsplatznahe vermittelt. 

Das Arbeitsmarktservice sichert mit der Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes, mit 
der Beihilfe zu den Kurskosten und mit der Beihilfe zu den Kursnebenkosten während 
einer Arbeitsplatznahen Qualifizierung die finanzielle Existenz. 

Eine Arbeitsplatznahe Qualifizierung kann nur gewährt werden, wenn 
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und eine hohe Lern- und Prüfungsdichte festgestellt (evtl. Verlängerung der 
Ausbildungsphase sinnvoll). 

Literatur 

Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

Edlmayr, C., Schönherr, D., (2013), Evaluierung von AQUA in Oberösterreich, Studie 
durchgeführt von SORA im Auftrag des AMS Oberösterreich. 

Schönherr, D., Schiemer, B., Blum, J., (2015), Evaluierung der Qualifizierungsmaßnahme 
AQUA in Wien; Studie im Auftrag des AMS. 

AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/07222/9919/2016, gültig seit 
3.4.2017 
AMS (2018), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/0722/9895/2017, gültig seit 3.4. 
2018 
AMS (2018), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), GZ: BGS/AMF/0722/9953/2018, gültig seit 
19.11.2018 
AMS (2019), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), GZ: BGS/AMF/0702/9969/2019, gültig seit 
18.11.2019 

2.4 Qualifizierungsförderung für Beschäftigte National (QBN) 

2.4.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Das Arbeitsmarktservice fördert mit der Qualifizierungsförderung für Beschäftigte (QBN) 
die Kosten für Weiterbildungen von gering qualifizierten und älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, um diese stärker in betriebliche Weiterbildungsaktivitäten 
einzubeziehen. Mit dieser Maßnahme sollen die Beschäftigungsfähigkeit und 
Arbeitsplatzsicherheit sowie Berufslaufbahn und Einkommenssituation dieser 
Personengruppe verbessert werden. 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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Ausbildung abgeschlossen. 7% (darunter F: 55%) hatten eine tertiäre Ausbildung 
absolviert. 

Bei der Betrachtung nach Regionen hatte Oberösterreich mit 26% den größten Anteil, 
gefolgt von Niederösterreich mit 24% und der Steiermark mit 14%. In Wien waren 13% der 
Geförderten, in Tirol 6% und in Vorarlberg und in Kärnten jeweils 5%. Salzburg hatte einen 
Anteil von 3% und das Burgenland 2%. 

Tabelle 14: Qualifizierungsförderung für Beschäftigte (QBN) – Bestand, Zugang, Dauer, 
Ausgaben 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 2.296 3.382 4.267 3.878 3.186 

Anzahl Personen b) 9.393 12.819 14.659 15.536 18.018 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 59 87 100 98 73 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 3.219 6.534 7.307 7.626 8.290 

Ausgaben pro Person in Euro e) 343 510 498 491 460 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum:15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Die Verteilung der Teilnahmedauern der QBN (siehe Abbildung 19 auf Seite 120) zeigt im 
Jahr 2018 wieder einen Schwerpunkt auf Qualifizierungsmaßnahmen mit einer Dauer von 
unter eine Woche (ca. 30%). Etwa 6% der Teilnehmenden nahmen 8 bis 14 Tage, 9% zwei 
Wochen bis ein Monat und 13% ein bis zwei Monate Teil. Bei ca. 10% dauerte die 
Teilnahme zwei bis drei Monate, bei 17% drei bis sechs Monate und bei 14% ein halbes bis 
ein Jahr. In 8% der Teilnahmen war die Dauer im Jahr 2018 länger als ein Jahr. 
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Abbildung 19: Verteilung der Teilnahmedauern bei QBN 2018 

 

Quelle: DWH-Spezialauswertungen: mon_vb_if; Abfragedatum: 15. April 2020 
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2.5 Impulsberatung für Betriebe (IBB) 

2.5.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Die IBB wird rein aus nationalen Mitteln finanziert und ist ein kostenfreies 
Beratungsangebot des AMS, das Betriebe (Kleinst- und Kleinbetriebe bis zehn 
Beschäftigte, KMU mit zehn bis 50 Beschäftigten bzw. mit 50 bis 250 Beschäftigten und 
Großbetriebe mit mehr als 250 Beschäftigten) bei der Bearbeitung von 
Organisationsentwicklungsfragen zu folgenden Themen unterstützt. Die Beratung wird im 
Auftrag des AMS von einem beauftragten Beratungsunternehmen durchgeführt. 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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2.6 Impuls-Qualifizierungsverbund (IQV) 

2.6.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Ein Impuls-Qualifizierungsbund (IQV) ist ein Netzwerk mehrerer Betriebe, um gemeinsam 
maßgeschneiderte Qualifizierungsmaßnahmen für ihre Beschäftigten zu planen und 
durchzuführen. Darüber hinaus kann der Verbund auch als Plattform für 
Informationsaustausch und gemeinsame Entwicklungsvorhaben fungieren, sowie als 
arbeitsmarktpolitisches Zusatzangebot für regionale Wirtschaftsgemeinschaften, 
Betriebsansiedlungs- und Gewerbegebiete oder Gründerzentren. 

Die IQV-Beratung wird vom AMS extern beauftragt und unterstützt die Verbundbetriebe 

• beim Aufbau und laufenden Betrieb des Verbundes, 
• bei der Erstellung der Verbundstatuten, um die Ziele des IQV, die Zuständigkeiten der 

IQV-Mitgliedergruppe sowie die Leistungen der IQV-Beratung zu regeln, 
• erhebt die Bildungsbedarfe und erstellt Bildungspläne der Verbundbetriebe, 
• berät sie bei der Erarbeitung von Personalentwicklungs-Programmen, 
• recherchiert und organisiert Verbund-Schulungen, 
• unterstützt bei der Antragstellung, Abwicklung und Abrechnung der 

Qualifizierungsförderung des AMS für die geförderten Mitarbeiter- bzw. 
Mitarbeiterinnengruppen und 

• unterstützt bei der Erstellung und Organisation des Plattform-Programms. 

Die IQV-Beratung wird österreichweit angeboten und die maximale Dauer beträgt je 
beteiligtem Unternehmen zehn Tage. Die Kosten für die IQV-Unterstützungsleistung 
werden zur Gänze vom AMS getragen. Bei einem Zusammenschluss von mindestens drei 
Betrieben müssen 50% der beteiligten Betriebe Klein- oder Mittelunternehmen sein. 

Das gegenständliche Instrument ist Teil des „Betrieblichen Impulsprogramms 2015-2017“ 
und wird aus nationalen Mitteln finanziert. 

Die gesetzliche Grundlage bildet der § 32 (3) Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) und die 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen. 
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budgetären Mittel für das Impulsprogramm sind jedoch mit insgesamt € 18 Mio. für das 
Jahr 2019 gedeckelt. 

2.6.3 Evaluierung 
Zusammenfassungen der Evaluierungen und Studien von 1994 bis 2013 sind in der 
„Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013“ unter folgendem 
Link zu finden: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 

Literatur 

Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

AMS (2015), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMS/0722/9949/2015, gültig seit 16.11.2015 
AMS (2016), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMS/0722/9935/2016, gültig seit 15.11.2016 
AMS (2019), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMS/0722/9955/2018, gültig seit 1.1.2019 

2.7 Höherqualifizierung von Beschäftigten im Bereich soziale 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (GSK) 

2.7.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Mit dieser Beihilfe werden die Kosten der Ausbildungen von Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, Elementarpädagogik und 
Asyl- und Flüchtlingsbetreuung gefördert, um durch Höherqualifizierung von Beschäftigten 
den Fachkräftebedarf zu reduzieren und die Weiterbildungsaktivitäten der Arbeitgeber 
bzw. Arbeitgeberinnen zu erhöhen. 

Förderbar sind alle vollversicherten oder karenzierten Arbeitnehmer bzw. 
Arbeitnehmerinnen22, die an bestimmten Ausbildungen und Höherqualifizierungen – wie 

                                                      

22 Bezieherinnen und Bezieher von Weiterbildungsgeld, Bildungsteilzeitgeld, Altersteilzeitgeld und 
Fachkräftestipendium nur in Bezug auf Kurskosten. 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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• Die Ausbildung von der Pflege-Assistenz zur Pflege-Fachassistenz wurde um die 
gesetzliche Grundlage (gem. § 3 Abs. 5 Pflegeassistenzberufe-Ausbildungsverordnung) 
ergänzt. 

2.7.3 Monitoring 

2.7.3.1 Bestand, Anzahl der Personen, Dauer und Ausgaben 
Im Jahr 2019 erhielten ca. 490 Personen eine Förderung in sozialen Dienstleistungen 
(GSK). Der Jahresdurchschnittsbestand an Förderfällen lag bei ca. 290 Fällen. Die 
durchschnittliche Dauer betrug 2019 487 Tage, was eine Verringerung der 
Teilnahmedauer um 167 Tage bedeutet. 2019 wurden Budgetmittel in der Höhe von ca. 
€ 823.000 bzw. ca. € 1.700 pro Person verausgabt (siehe Tabelle 15 auf Seite 132). 

Der durchschnittliche Frauenanteil in dieser Maßnahme ist sehr hoch und liegt bei 81%. 
29% hatten keine österreichische Staatsbürgerschaft und 39% einen 
Migrationshintergrund der ersten und zweiten Generation.  

13% der Geförderten sind unter 25 Jahre alt (Frauenanteil in dieser Altersgruppe: 74%), 
64% zwischen 25 und 45 (davon F: 81%) und 23% über 45 Jahre alt. Der Frauenanteil ist in 
dieser Altersgruppe am höchsten und liegt bei 86%.  

Der Anteil der Personen mit ungeklärtem Bildungsabschluss liegt bei dieser Maßnahme 
bei nahezu 100%. Nur eine Person hat nachweislich eine Lehre absolviert 

Regionalspezifisch betrachtet wurden mit etwa 46% die meisten Förderungen in Wien 
durchgeführt, gefolgt von der Steiermark mit 27% und Niederösterreich mit 14%.  In 
Oberösterreich, Salzburg und Tirol wurden etwa je 3% der Förderungen verzeichnet, 2% in 
Vorarlberg und je 1% in Kärnten und im Burgenland.  

Tabelle 15: Förderung der Höherqualifizierung von Beschäftigten in sozialen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse (GSK) – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 184 233 225 255 288 

Anzahl Personen b) 289 360 367 415 491 
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Abbildung 20: Verteilung der Teilnahmedauern bei GSK 2018 

 

Quelle: DWH-Spezialauswertungen: mon_vb_if; Abfragedatum: 15. April 2020 
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2.8 Fachkräftestipendium (FKS) 

2.8.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Das Fachkräftestipendium (FKS) wurde mit 1. Juli 2013 gesetzlich verankert und ist zeitlich 
befristet. Förderbar sind alle Ausbildungen, die frühestens am 1. Jänner 2017 und 
spätestens am 31. Dezember 2020 beginnen und zur Gänze in Österreich absolviert 
werden und die zu einer Höherqualifizierung und einem Abschluss in Bereichen führen, in 
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werden, die mehrere Semester dauern, zeigt sich auch in der durchschnittlichen 
Teilnahmedauer, die 2018 noch bei 733 Tagen lag. Im Jahr 2018 waren etwa 70% länger 
als ein Jahr, ca. 15% ein halbes bis ein Jahr, ca. 10% drei Monate bis sechs Monate in 
dieser Maßnahme (siehe Abbildung 21 auf Seite 142).  

Tabelle 16: Fachkräftestipendium – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 2.696 4.894 4.257 2.699 2.512 3.165 

Anzahl Personen b) 5.284 7.064 5.444 4.835 4.278 5.307 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 197 375 649 844 733 414 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 18.127 20.797 13.617 5.560 3.812 3.679 

Ausgaben pro Person in Euro e) 3.431 2.944 2.501 1.150 891 693 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 
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Abbildung 21: Verteilung der Teilnahmedauern beim FKS 2018 

 

Quelle: DWH-Spezialauswertungen: mon_vb_if; Abfragedatum: 15. April 2020 

2.8.3.2 Bruttowirkungen 
Ein Jahr vor Förderbeginn waren 71% der Teilnehmenden eines Fachkräftestipendiums in 
geförderter oder nicht geförderter Beschäftigung (70% ungefördert, 1 % gefördert). Dieser 
Anteil sank bis 3 Monate vor Beginn auf 55%. Arbeitslos gemeldet waren ein Jahr vor 
Beginn 12% und drei Monate vorher 26%, der Anteil der Personen in arbeitsmarktferner 
Position sank von rund 10% auf 9% und der Anteil der Personen in Qualifizierung stieg von 
6% auf 8% (siehe Abbildung 22 auf Seite 143). 

Direkt nach Beendigung der Ausbildung konnten 26% ein (ungefördertes) 
Beschäftigungsverhältnis vorweisen; bis ein Jahr nach der Maßnahme stieg der Anteil der 
Beschäftigten auf 84% (lediglich 1% gefördert). Während 48% der Geförderten direkt nach 
Beendigung der Ausbildung wieder arbeitslos waren, ist dieser Anteil während des 
einjährigen Nachbeobachtungszeitraums auf 7% gesunken, ebenso viele befanden sich ein 
Jahr nach Beendigung des Fachkräftestipendiums „Out of Labour Force“. 10% waren 
direkt nach Ende in einer Qualifizierung. Der Anteil sinkt bis ein Jahr nach Ende auf 1%. 
Dies bedeutet, dass Personen nach einem FKS relativ schnell und zu einem großen Anteil 
eine Beschäftigung finden. 

0,3% 0,6% 0,9% 2,1% 2,9%

10,3%
15,3%

69,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

bis 7 Tage 8 bis 14
Tage

15 bis 28
Tage

29 bis 62
Tage

63 bis 92
Tage

93 bis 196
Tage

197 bis 366
Tage

mehr als
366 Tage

Durchschnittliche Dauer 
2018: 733 Tage



 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020  143 of 289 

Insgesamt stieg der Anteil der Personen in Beschäftigung um 12 Prozentpunkte, während 
jener der Arbeitslosen und Personen in Qualifizierung um je 5 Prozentpunkte zurückging. 
Der Anteil der Personen in arbeitsmarktfernen Positionen nahm um 3 Prozentpunkte ab. 

Abbildung 22: Bruttowirkungen des Fachkräftestipendiums 2017 (Bestand Personen) 

 

 Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 

2.8.4 Evaluierung 
Im § 80 AMSG wurde gesetzlich verankert, dass das Fachkräftestudium evaluiert und das 
Sozialministerium über die Evaluierungsergebnisse informiert werden muss. 

Danzer et.al (2020) untersuchen in ihrer Evaluierung einerseits aus der Perspektive der 
geförderten Personen die Bedeutung des Förderprogrammes für die individuelle 
Erwerbskarriere und die Erfahrungen der Geförderten beim Absolvieren der Aus- und 
Weiterbildungen. Andererseits wurde das Instrument FKS generell auf die Erreichung der 
zentralen Zielsetzungen wie Höherqualifizierung und Beschäftigung in Mangelberufen, 
also auf Stärken und Schwächen hin analysiert.  
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AMS (2015), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9967/2015, gültig seit 1.9.2015 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9946/2016, gültig seit 1.2.2017 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9968/2017, gültig seit 1.7.2017 
AMS (2019), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9948/2018, gültig seit 1.1.2019 

2.9 Deckung des Lebensunterhaltes (DLU; Fortbezug von 
Arbeitslosenlosengeld und Notstandshilfe) 

2.9.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Die Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes (DLU) sichert die Existenz während der 
Teilnahme an beruflichen Aus- und Weiterbildungs-, Berufsorientierungs-, 
Arbeitserprobungs- und Arbeitstrainingsmaßnahmen, an Maßnahmen der aktiven 
Arbeitssuche, am Unternehmensgründungsprogramm für Arbeitslose bzw. an einer 
Arbeitsstiftung. Sie ist eine ergänzende Förderung zur eigentlichen Schulungsmaßnahme. 

Der Bezug einer DLU ist nur dann möglich, wenn vor der Maßnahme zwischen dem AMS 
und dem Förderwerber/der Förderwerberin ein Beratungsgespräch vorangegangen ist 
und damit die Vermittlungschancen erhöht werden können. Kursmäßige Maßnahmen 
haben Priorität vor schulischen Maßnahmen. Der Leistungsbezug in der 
Arbeitslosenversicherung muss kleiner sein, als der in Betracht kommende DLU-Standard. 
Die Maßnahme muss mindestens eine Woche dauern und auch mindestens 16 Stunden 
pro Woche umfassen. 

Die Höhe der Beihilfe ist in drei Stufen (Mindeststandards) unterteilt: 

• Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten € 11,42 (2020) täglich; 
• Erwachsene in Teilzeitmaßnahmen, die mindestens 16 aber weniger als 25 

Maßnahmenstunden pro Woche absolvieren erhalten € 18,55 (2020); 
• Erwachsene in Maßnahmen mit mindestens 25 Maßnahmenstunden pro Woche und 

Teilnehmerin oder Teilnehmer am UGP während der Vorbereitungsphase erhalten 
€ 26,39 (2020). 

Allfällige Familienzuschläge werden zu diesen Beträgen dazugerechnet. Die Beihilfe wird 
seit 2014 jährlich entsprechend der Aufwertungszahl nach § 108a ASVG erhöht. 
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Tabelle 17: Beihilfe zur DLU – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 64.209 66.642 54.184 53.001 56.318 52.965 49.522 

Anzahl Personen b) 268.906 271.954 218.798 211.462 214.275 194.857 176.013 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 75 76 84 85 87 93 98 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 90.530 106.386 101.783 107.091 127.263 137.420 119.963 

Ausgaben pro Person in Euro e) 337 391 465 506 594 705 682 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

2.9.3.2 Bruttowirkungen 
Für die Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts ist es nicht sinnvoll, Bruttoeffekte zu 
konstruieren, da die DLU eine ergänzende Maßnahme (beispielsweise im Falle von 
Bildungsmaßnahmen) darstellt und daher keine eigene Wirkung entfaltet. 

2.9.4 Evaluierung 
Zusammenfassungen der Evaluierungen und Studien von 1994 bis 2013 sind in der 
„Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013“ unter folgendem 
Link zu finden: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 

Literatur 

Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS (BEMO), BGS/AMF/0722/9895/2017, gültig seit 
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2.10 Maßnahmen für Jugendliche  

2.10.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Bei der Förderung der Integration in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem können 
folgende Bereiche unterschieden werden: 

• Maßnahmen und Angebote im Bereich der Berufsausbildung (Lehre): betriebliche 
Lehrstellenförderung, Lehrstellenförderung des AMS, Überbetriebliche 
Lehrausbildung (ÜBA) und Prämie bei Übernahme von ÜBA-Lehrlingen, Sonderformen 
der ÜBA; 

• Maßnahmen zur Vorbereitung von Jugendlichen auf eine Berufsausbildung und 
Übergangsmanagement: Berufsorientierung, Jugendcoaching, Produktionsschulen; 

• Aktive Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche allgemein. 

Die Darstellung hier ist somit weiter gefasst und beschränkt sich nicht nur auf die aktive 
Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinn. Eine detaillierte Darstellung aller Maßnahmen für 
Jugendliche bietet die Broschüre „Jugend und Arbeit in Österreich“ des BMAFJ. 

1. Maßnahmen und Angebote im Bereich der Lehre 

Im Bereich der Lehre gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Einerseits kann zwischen der 
betrieblichen Lehrstellenförderung und der Lehrstellenförderung des AMS unterschieden 
werden. Zudem gibt es die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA), die allen Jugendlichen 
eine Lehrstelle garantiert (Ausbildungsgarantie), und die Sonderformen der ÜBA. 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=28
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Die Förderung wird als monatlicher Zuschuss zu den Kosten der Lehrausbildung bzw. der 
Integrativen Berufsausbildung (Lehrlingsentschädigung, Personal- und Sachaufwand) in 
pauschalierter Form ausbezahlt. Die Beihilfe wird jeweils für ein Lehr-/Ausbildungsjahr 
bewilligt. Sie kann für maximal drei Jahre gewährt werden. 

Bei Teilnehmenden an einer Sonderform der ÜBA (Teilqualifikation, verlängerte Lehre) 
kann die Beihilfe für die gesamte Lehrzeit gewährt werden. Die Höhe der Beihilfe kann 
sich in folgendem Rahmen bewegen (siehe Tabelle 18 auf Seite 156). 

Tabelle 18: Förderung von Lehrverhältnissen 

Lehrverhältnisse Betrieb Ausbildungs-
einrichtung 

Mädchen, besonders benachteiligte Lehrstellensuchende *), Teilneh-
mende an einer verlängerten Lehrzeit oder einer Teilqualifizierung 

bis zu € 400 bis zu € 453 

Über 18-Jährige mit höherer Lehrlingsentschädigung/Hilfsarbeitslohn bis zu € 900 bis zu € 900 

Quelle: AMS; Bundesrichtlinie BGS/AMF/0722/9923/2017; in Kraft seit 1. Jänner 2018 
 

b) Überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) 
Die früheren „selbständigen Ausbildungseinrichtungen“ und die Ausbildungsmaßnahmen 
gemäß Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz (JASG) wurden 2008 zur „überbetrieblichen 
Lehrausbildung“ (ÜBA) zusammengefasst. Die derzeitige Bundesrichtlinie zur 
Durchführung der Überbetrieblichen Berufsausbildung (ÜBA) durch das AMS 
BGS/AMF/0722/9938/2018, ist seit 1.September 2018 gültig. 

Es gibt zwei Formen der Überbetrieblichen Lehrausbildung, ÜBA 1 und ÜBA 2, deren 
Ausgestaltung sich aber zwischen den Trägern unterscheidet. Beide Modelle haben die 
Zielsetzung, dass Jugendliche in ein betriebliches Lehrverhältnis vermittelt werden. ÜBA 1 
ist ein Lehrgangsmodell, welches die Absolvierung der gesamten Lehrausbildung in einer 
Ausbildungseinrichtung bzw. einer Ausbildungseinrichtung in Kooperation mit einer 
betrieblichen Lehrwerkstätte ermöglicht. Auch wenn die Absolvierung der gesamten Lehre 
in der ÜBA 1 möglich ist, ist die Vermittlung in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis 
während der Ausbildung ein wichtiges Ziel. ÜBA 2 beruht auf Ausbildungsverträgen, die 
nicht die ganze Lehrzeit umfassen. Ziel ist daher die Vermittlung in einen Betrieb. 
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Tabelle 19: Lehrstellenförderung des AMS – Bestand, Anzahl der Personen, Dauer, 
Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 7.556 8.018 7.857 7.684 7.987 8.738 9.420 

Anzahl Personen b) 14.129 14.611 14.325 14.084 14.696 15.136 16.197 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 291 293 297 295 292 295 294 

Budgetausgaben in Tausend in Euro d) 25.227 27.945 27.564 25.928 27.728 34.783 40.999 

Ausgaben pro Person in Euro e) 1.785 1.913 1.924 1.841 1.887 2.298 2.531 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 
 

2. Überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) 

Im Jahr 2019 (Stichtag 31. Dezember 2019) waren rund 10.300 Jugendliche in einer überbe-
trieblichen Ausbildung, davon ca. 6.800 in Lehrgängen. Hinsichtlich des kommenden Ausbil-
dungsjahres ist aufgrund der aktuellen Situation (COVID-19-Krise) mit einem erhöhten Be-
darf und damit verbunden mit einem Ausbau der Kapazitäten zu rechnen.27 

Tabelle 20: Lehrausbildung in Ausbildungseinrichtungen – Bestand zum Stichtag 

Jahr  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand zum Stichtag 
gesamt, davon: 

9.525 9.470 9.771 10.148 10.262 9.505 10.276 

Lehrgänge 8.526 8.863 9.120 8.764 8.535 8.061 6.784 

                                                      

27 Quelle: BMAFJ, Abteilung III/B/4a 
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3 Unterstützung 

3.1 Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) 

3.1.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Arbeitsmarktbezogene Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) bieten individuelle 
und maßgeschneiderte Leistungen für Menschen, die aufgrund der unterschiedlichsten 
Probleme (Schulden, Wohnung, Haft, Migration, etc.) keinen Zugang zum Arbeitsmarkt 
finden. BBE bieten auf der einen Seite Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung 
von Problemen, die einer nachhaltigen Beschäftigung im Wege stehen und auf der 
anderen Seite werden arbeitslose Menschen bei der Suche nach einer neuen 
Beschäftigung bzw. auch erwerbstätige Menschen begleitend unterstützt. 

Zielgruppen sind Arbeitsuchende, Beschäftigte, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, 
Langzeitarbeitslose, Langzeitbeschäftigungslose, Ältere, arbeitslose Lehrstellensuchende, 
Schüler und Schülerinnen, die vor der Berufswahl stehen, Wiedereinsteigende, Personen 
mit komplexen Problemlagen, die eine Integration in den Arbeitsmarkt erschweren (wie 
z.B. Verschuldung, Wohnprobleme, Integration nach Haftentlassung, psychische 
Beeinträchtigungen, Suchtprobleme, Krisen , Verhaltensauffälligkeiten, Körper-, Sinnes- 
und Lernbehinderung, Alleinerziehende, geschlechtsspezifische Diskriminierung, 
Migration, Alter etc.). An- und ungelernte Beschäftigte oder karenzierte Arbeitskräfte mit 
maximal Pflichtschulabschluss, damit diese die Leistungen des Fachkräftestipendiums, des 
Weiterbildungsgeldes und des Bildungsteilzeitgeldes vermehrt in Anspruch nehmen 
können. Auch Unterstützung/Coaching während der Programmteilnahme, sofern die 
Programmbegleitung nicht durch die Ausbildungseinrichtung möglich ist, war bis zu 
diesem Datum möglich. 

Die Höhe der Förderung richtet sich nach der maximalen Höhe des entstehenden 
Personal- und Sachaufwandes. Bei rechtzeitiger Verhandlung des Projektträgers mit den 
zuständigen Stellen kann auch eine Beteiligung der Länder und Gemeinden erfolgen. 

In der Praxis wird die Förderung für BBE meist für ein Jahr gewährt. Die der 
Beihilfegewährung zu Grunde liegende Vereinbarung kann grundsätzlich auch für einen 
Zeitraum von bis zu 3 Jahren abgeschlossen werden. Voraussetzung für eine mehrjährige 



 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020  191 of 289 

Tabelle 21: Beratungs- und Betreuungseinrichtungen – Bestand, Anzahl der Personen, 
Dauer, Ausgaben 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bestand a) 34.615 39.457 41.692 49.223 56.404 61.424 58.251 

Anzahl Personen b) 102.240 118.900 130.821 150.212 169.501 176.983 167.326 

Durchschnittliche Dauer (in Tagen) c) 111 120 121 113 110 117 127 

Budgetausgaben in Tausend Euro d) 59.059 74.811 70.277 84.122 98.348 99.316 103.782 

Ausgaben pro Person in Euro e) 578 629 537 560 580 561 620 

a) Bestand an Förderfällen: Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen 
(Quelle: DWH fdg_faelle); Abfragedatum: 15. April 2020 

b) Anzahl Personen: Anzahl der Personen, die im betreffenden Jahr mindestens einen Tag gefördert wurden. 
Jede Person wird in der Summe nur einmal gezählt, auch wenn sie mehrere Förderfälle hatte. (Quelle: DWH 
fdg_personen); Abfragedatum: 15. April 2020 

c) Durchschnittliche Verweildauer aller beendigten Förderungen in Tagen (Quelle: DWH fdg_3_dauer); 
Abfragedatum: 15. April 2020 

d) Quelle: DWH fdg_personen_kosten; Abfragedatum: 15. April 2020 

e) Budgetausgaben/Anzahl Personen (eigene Berechnung) 

Bei den Beratungs- und Betreuungseinrichtungen zeigte sich 2018 eine breit gestreute 
Verteilung der Dauer (siehe Abbildung 24 auf Seite 192). Etwa 28% der Förderungen 
dauerten unter einem Monat, 21% der Fördernehmenden nahm die BBE ein bis zwei 
Monate in Anspruch. Bei etwa 18% dauerte die Maßnahme zwei bis drei Monate. Die 
größte Gruppe der Fördernehmende mit ca. 30% verblieben rund drei Monate bis ein 
halbes Jahr und 20% bis zu einem Jahr in der Maßnahme. Nur etwa 3% der Geförderten 
nahm eine BBE länger als ein Jahr in Anspruch.  
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Abbildung 24: Verteilung der Teilnahmedauern bei BBE 2018 

 

Quelle: DWH mon_vb_projekt VBM TAS-Projektansicht; Abfragedatum: 15. April 2020 

3.1.3.2 Bruttowirkungen 
Ein Jahr vor Inanspruchnahme einer Beratungs- oder Betreuungseinrichtung waren 23% in 
geförderter oder nicht geförderter Beschäftigung, 41% arbeitslos und 27% in 
erwerbsfernen Positionen. 8% absolvierten eine Qualifizierung. Bis drei Monate vor 
Maßnahmenbeginn erhöhte sich der Anteil der Arbeitslosen auf 53%. Der 
Beschäftigtenanteil reduzierte sich auf rund 15%. 

Direkt nach Maßnahmenende waren 22% der BBE-Teilnehmenden in (geförderter oder 
nicht geförderter) Beschäftigung. Dieser Anteil stieg bis ein Jahr nach Maßnahmenende 
auf 34%. 60% waren direkt nach der Teilnahme arbeitslos, ein Jahr später waren es 38%. 
17% waren ein Jahr nach Ende in einer erwerbsfernen Position, 10% in Qualifizierungen. 

Damit erhöhte sich im Beobachtungszeitraum der Anteil der Personen in Beschäftigung 
um 11 Prozentpunkte, der Anteil der Arbeitslosen sank um 2 und der Anteil der Personen 
in arbeitsmarktfernen Positionen um 10 Prozentpunkte (siehe Abbildung 25 auf Seite 193).  
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Abbildung 25: Bruttowirkungen von BBE 2017 (Bestand Personen) 

 

Quelle: DWH mon_vb_lmp.mdc; Abfragedatum: 16. Mai 2019 

3.1.4 Evaluierung 
Zusammenfassungen der Evaluierungen und Studien von 1994 bis 2013 sind in der 
„Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013“ unter folgendem 
Link zu finden: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013. 

Etl et.al (2019) beleuchten in ihrem Beitrag die Zusammenhänge zwischen einem sich in 
Wandel befindlichen Arbeitsmarkt und jenen Gruppen von Männern, die aufgrund 
struktureller und wirtschaftlicher Umbrüche in besonderer Weise von Prekarität und 
Arbeitsplatzverlust betroffen sind. Es werden die Folgen von Erwerbslosigkeit, die den 
Alltag von Männern, ihre psychosoziale Situation und v.a. Geschlechterrollenerwartungen 
beeinflussen, aufgezeigt.  

Mit „Männer BBE“ basiert auf folgenden basiert: Die Zeit der Erwerbslosigkeit wird als 
Chance gesehen, Lebensentwürfe zu betrachten, zu verändern und aus destruktiven 
Inszenierungen herauszutreten. Männer werden eingeladen, selbstreflexiv und 
selbstkritisch gängige Geschlechterrollenmodelle zu hinterfragen. Die grundlegende 
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AMS (2015), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9980/2015, gültig seit 1.6.2015 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9952/2017, gültig seit 1.9.2017 

3.2 Kinderbetreuungseinrichtungen (KBE, KBH) 

3.2.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Die Kinderbetreuungsbeihilfe ist eine Förderung des AMS für einen kostenpflichtigen 
Kinderbetreuungsplatz. Gefördert wird die ganztätige, halbtätige oder stundenweise 
Betreuung von Kindern bis zum Ende des 15. Lebensjahres (bei nachgewiesener 
Behinderung des Kindes bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres). Anerkannt werden 
Krippen, Kindergärten, Horte, Tagesmütter(-väter) und Privatpersonen (außer 
Familienangehörigen und Au-Pair-Kräften). 

Diese Beihilfe wird gewährt, wenn ein Betreuungsplatz benötigt wird, 

• um eine Arbeit aufzunehmen, 
• um an einer arbeitsmarktpolitisch relevanten Maßnahme (z. B. 

Unternehmensgründungsprogramm, etc.) teilnehmen zu können, 
• weil sich trotz Berufstätigkeit die wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend 

verschlechtert haben, 
• wesentliche Änderungen der Arbeitszeit eine neue Betreuungseinrichtung/-form 

erfordern oder 
• die bisherige Betreuungsperson ausfällt. 

Das monatliche Bruttoeinkommen der Förderungswerberin/des Förderungswerbers darf 
EUR 2.300 nicht übersteigen. Als Einkommen zählen auch Renten, Pensionen, Alimente, 
Unterhaltsleistungen, Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, Beihilfe zur 
Deckung des Lebensunterhaltes, Gründungsbeihilfe, Kombilohnbeihilfe, Übergangsgeld, 
Zahlungen an Pflegeeltern für die Betreuung eines Kindes, sowie Pflegekarenzgeld und 
Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit. 

Die Höhe der Kinderbetreuungsbeihilfe beträgt monatlich maximal EUR 300, ist gestaffelt 
und hängt vom Bruttoeinkommen und von den entstehenden Betreuungskosten ab. 
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Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

AMS (2014), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9943/2014, gültig seit 1.8.2014 
AMS (2015), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9997/2015, gültig seit 22.6.2015 
AMS (2017), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9989/2017, gültig seit 27.11.2017 
AMS (2019), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0702/9970/2019, gültig seit 1.7.2019 

3.3 Unternehmensgründungsprogramm und Gründungsbeihilfe 
(UGP, GB) 

3.3.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Das Unternehmensgründungsprogramm (UGP) unterstützt arbeitslose Personen bei der 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit bzw. bei der Unternehmensgründung. Mit diesem 
Programm förderbar sind alle arbeitslosen Personen, die beabsichtigen, sich selbständig 
zu machen und bereits über eine konkrete Unternehmensidee bzw. über eine 
entsprechende berufliche Eignung verfügen. 

Das Programmangebot umfasst vier Phasen: eine vorgeschaltete Klärungsphase, eine 
Vorbereitungsphase, eine Realisierungsphase und eine Nachbetreuungsphase. Den 
Hauptbestandteil bildet die kostenlose Gründungsberatung, in deren Rahmen die 
Geförderten eine professionelle Anleitung bei der Entwicklung eines „tragfähigen“ 
Unternehmenskonzepts erhalten. Vorweg werden dazu die Erfolgsaussichten der 
Unternehmensidee geklärt und fehlende Qualifikationen der Unternehmensgründende 
identifiziert. 

Die Gründungsberatung erfolgt in Form von Einzelberatungen oder kursmäßig. Sie wird 
von Beratungsunternehmen im Auftrag des AMS durchgeführt. Diese Einzelberatungen 
dauern in der Regel rund vier Tage. Bis zu neun Tage kann diese Beratung dauern, wenn 
sie kursmäßig durchgeführt wird. 

Im Rahmen der Klärungsphase werden verstärkt Beratungstermine für Frauen, v. a. auch 
im Hinblick auf eine existenzsichernde Einkommenssituation, und eine spezifische 
Beratung für Personen mit Migrationshintergrund angeboten. Die Dauer der 
Klärungsphase beträgt maximal 8 Wochen. Wiedereinsteiger und Wiedereinsteigerinnen 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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AMS (2018), Bundesrichtlinie des AMS, BGS/AMF/0722/9985/2019, gültig seit 15.4.2019 

3.4 Mikrokreditprogramm 

3.4.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Mit diesem Programm sollen die Neugründung, Fortführung, Erweiterung und Übernahme 
von wirtschaftlich selbständigen kleinen Unternehmen in Österreich gefördert, die 
Zielgruppen unterstützt und die Finanzierungssituation für kleine selbständige 
Engagements in Österreich verbessert werden. 

Zur Zielgruppe zählen Beschäftigungslose oder von Beschäftigungslosigkeit bedrohte 
Personen, atypisch beschäftigte Personen, am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen36, 
von Armut betroffene oder bedrohte Personen sowie Menschen mit erschwertem bzw. 
keinem Zugang zum klassischen Kreditmarkt. Das Programm bildet einen ergänzenden 
Ansatz der Arbeitsmarktpolitik zur Aufnahme einer selbständigen Beschäftigung und in 
der Folge zur Schaffung und Sicherung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. 

Im Rahmen des Mikrokreditprogramms besteht in Österreich eine Kooperation zwischen 
dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) und der Erste Bank der oesterreichischen 
Sparkassen AG, wodurch das Ziel einer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene realisiert 
werden konnte. Daher ist es möglich, mehr Mikrokredite an 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer und Kleinunternehmen zu vergeben. Dabei 
übernimmt der EIF zum Teil die Ausfallsrisiken der Mikrokredite. 

Der Mikrokredit ist nach maximal sechs tilgungsfreien Monaten innerhalb von in der Regel 
höchstens fünf Jahren ab Vergabe in gleichen Monatsraten zurückzuzahlen. Die 
Rückzahlung erfolgt an das Kreditinstitut. Der Mikrokredit wird begünstigt verzinst. Er hat 
einen fixen Zinssatz, dieser gilt für die gesamte vereinbarte Laufzeit. 

                                                      

36 Das sind z. B. begünstigte Behinderte nach dem BEinstG bzw. Opferfürsorgegesetz oder 
Landesbehindertengesetz; Personen mit physischer, psychischer oder geistiger Einschränkung (muss durch 
ein ärztliches Gutachten belegt werden) oder Personen, die sich vor Ende oder nach Ablauf ihrer Kinder-, 
Pflege- oder Bildungskarenz befinden. 
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Vonseiten des nunmehrigen Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend werden in 
der Programmperiode vom 01. September 2019 bis 31. August 2022 die Aufwendungen für 
Akquisition, Antragsberatung und Medienarbeit getragen. 

3.4.3 Evaluierung 
Die Evaluierung des Mikrokreditprogramms führte die „KMU Forschung Austria“ durch. 
Der Endbericht wurde im August 2015 präsentiert. Das Sozialministerium startete darüber 
hinaus im Oktober 2014 eine Evaluierung der Prozessorganisation mit dem Ziel der 
Optimierung der Programmabläufe. Dabei wurden die Aufbau- und Ablauforganisation des 
Programms, die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten, die Antragsunterlagen und -kriterien 
sowie das bestehende Reporting und Controlling analysiert und in einem internen Bericht 
zusammengefasst. Seitens der Erste Bank und der österreichischen Sparkassen als 
Kooperationspartner wurden im Rahmen einer Impact-Messung laufend Erhebungen mit 
der Zielsetzung durchgeführt, einen Einblick in die Erwerbssituation der 
Mikrokreditnehmer/Mikrokreditnehmerinnen und Kenntnisse über deren 
Unternehmensentwicklung sowie deren Herausforderungen im Unternehmerdasein zu 
erhalten. 

Literatur 

Oberholzner, T., (2015), Evaluierung des Programms „Mikrokredit“, Periode 11/2013 bis 
10/2015, Endbericht der KMU Forschung Austria.  

 

3.5 Regionale Mobilität: Vorstellbeihilfe (VOR), 
Entfernungsbeihilfe (ENT) 

3.5.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
Diese Beihilfen sollen bei der Vermittlung in eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
unterstützen. Die gesetzliche Grundlage für die Beihilfen VOR, ENT und ÜSB bildet der § 
34 AMSG. Die ÜSB wurde mit Beginn 2016 eingestellt. 



 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020  225 of 289 

4 Weitere beschäftigungspolitische 
Programme 

4.1 ESF-Beitrag zur Arbeitsmarktpolitik  

Der Europäische Sozialfonds leistet auch in der neuen Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 
wieder einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Arbeitsmarktpolitik. 

Die Mittel, die Österreich in der Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 in der Höhe von rund 
€ 442 Mio. erhalten kann, wurden Österreich im Rahmen des Programms „Beschäftigung 
Österreich 2014-2020“ zuerkannt. Bis Anfang des Jahres 2020 wurden von Seiten der 
Europäischen Kommission bereits rund € 162 Mio. zur Durchführung von Vorhaben 
bereitgestellt. Mit diesen Geldern werden folgende Maßnahmenschwerpunkte 
unterstützt: 

Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 
Der ESF-Einsatz erfolgt ergänzend und konform mit den Maßnahmen, die im Rahmen des 
Nationalen Aktionsplanes für die Gleichstellung von Frauen und Männern am 
Arbeitsmarkt beschlossen bzw. geplant und aus nationalen Mitteln finanziert werden. Der 
Schwerpunkt der durch den ESF kofinanzierten Vorhaben liegt auf strukturellen und 
organisatorischen Veränderungen in Unternehmen (insb. KMU) und auf Beratungs- und 
Qualifizierungsangeboten für Frauen (Ausbildungen im MINT-Bereich, Übernahme von 
Führungspositionen, Wechsel von Teilzeit- in eine Vollbeschäftigung). Ziel ist die 
Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. 

Aktives und gesundes Altern 
Das Ziel einer Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer Personen wird in Österreich 
durch ein national finanziertes Maßnahmenbündel verfolgt. Die bestehenden Angebote 
sollen mit Hilfe des ESF ausgeweitet und ergänzt werden, um so die Anpassung von 
Arbeitsplätzen an den Lebenszyklus durch die Verbesserung der betrieblichen 
Bedingungen voranzutreiben. Dies soll durch entsprechende Beratungsangebote für 
Betriebe und Beschäftigte zur langfristigen Gesundhaltung unterstützt werden, wobei ein 
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Ende des Jahres 2019 haben rund 88.800 (davon rund 39.500 Frauen) an diesen 
Maßnahmen teilgenommen. 

Förderung des gleichen Zugangs zum Lebenslangen Lernen, Steigerung des Wissens 
sowie der Fähigkeiten und Kompetenzen der Arbeitskräfte 

Bildungsbenachteiligte Personen sollen durch Inklusionsmaßnahmen mit innovativen, 
niederschwelligen Ansätzen erreicht und bei Höherqualifizierungen unterstützt werden. 
Neben der direkten Förderung der Zielgruppe werden auch die Rahmenbedingungen 
dieser Ansätze professionalisiert und qualitätsgesichert. 19.300 Personen (davon ca. 
10.900 Frauen) konnten bis Ende des Jahres 2019 einen Nutzen aus den angebotenen 
Basisbildungs- und Bildungsberatungsangeboten ziehen. 

Burgenland 

Das Burgenland hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, auch dank der Unterstützung 
durch EU-Förderungen. Dieser erfolgreiche Weg soll fortgesetzt werden. Erfolgte die ESF-
Förderung in der vorangegangenen Periode in Form eines eigenständigen operationellen 
Programms wurde diese in der Förderperiode 2014-2020 als eigene Priorität im neuen 
österreichweit umzusetzenden Programm integriert. Das Burgenland weist noch 
strukturelle Defizite auf, denen seitens der Europäischen Kommission mit der Einstufung 
des Burgenlandes als „Übergangsregion“ Rechnung getragen wurde. 

Zusätzlich zu jenen Maßnahmen die österreichweit umgesetzt werden, setzt man im 
Burgenland auch auf Qualifizierungsmaßnahmen für Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer sowie Schlüssel- 
und Fachkräfte, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhöhen, Betriebsstandorte 
zu sichern und Anreize für neue Betriebsansiedelungen zu generieren. Arbeitsuchende 
und Nichterwerbstätige, die schwer wieder Beschäftigung finden, sollen mit einem 
umfangreichen Maßnahmenpaket dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden. 

4.2 Europäischer Globalisierungsfonds (EGF) 

Der Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde eingerichtet, 
um negativen Auswirkungen der Globalisierung und der Wirtschaftskrise auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt zu begegnen. Die Mitgliedstaaten der EU können finanzielle 
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4.3 Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld 

4.3.1 Aktuelle Maßnahmenbeschreibung 
 
1. Weiterbildungsgeld 

Weiterbildungsgeld kann während Bildungskarenz oder während Freistellung gegen Entfall 
der Bezüge bezogen werden. 

Die Bildungskarenz kann zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen innerhalb 
eines Zeitraumes von insgesamt vier Jahren im Gesamtausmaß von maximal einem Jahr 
abgeschlossen werden. Grundvoraussetzung für eine Bildungskarenz ist eine mindestens 
sechsmonatige Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze bei demselben Dienstgeber 
bzw. bei derselben Dienstgeberin (3 Monate bei Saisonbetrieben). Eine Stückelung der 
Bildungskarenz ist möglich; jeder Teil muss mindestens zwei Monate dauern. Die 
Bildungskarenz (auch für befristet Beschäftigte in Saisonbetrieben) kann innerhalb von 
vier Jahren zwei bis maximal zwölf Monate betragen. Eine neuerliche Bildungskarenz kann 
nach Ablauf der Rahmenfrist von vier Jahren (ab Antritt des ersten Teils der letzten 
Bildungskarenz) beantragt werden. 

Eine weitere Grundvoraussetzung für den Anspruch ist, dass die notwendigen 
Anwartschaftszeiten vorliegen und dass die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme 
nachweislich mindestens 20 Wochenstunden oder eine vergleichbare zeitliche Belastung 
(wie während eines Studiums) ausmacht. Bei Betreuungsverpflichtungen für ein Kind, 
welches das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und wenn keine längeren 
Betreuungsmöglichkeiten bestehen, muss die Weiterbildungsmaßnahme zumindest 16 
Wochenstunden dauern. Im Falle einer Aufnahmeprüfung oder eines Eignungstests kann 
auch während der erforderlichen Lern- oder Übungszeit Weiterbildungsgeld gewährt 
werden. Eine praktische Ausbildung im Rahmen einer Bildungskarenz darf nicht beim 
karenzierenden Arbeitgeber bzw. bei der karenzierenden Arbeitgeberin stattfinden. 
Ausnahme: Wenn diese nicht in einem anderen Betrieb erfolgen kann. Bei einem 
universitären Studium muss nach einem Semester ein Leistungsnachweis 
(Erfolgsnachweis) im Ausmaß von 8 ECTS-Punkten oder ein anderer geeigneter 
Erfolgsnachweis (z.B. Bestätigung über zu erwartenden positiven Abschluss einer 
Diplomarbeit) erbracht werden. 
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Papouschek, U. (2017), BezieherInnen von Fachkräftestipendium, Weiterbildungsgeld und 
Bildungsteilzeitgeld, Endbericht der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (siehe 
auch unter der Maßnahme „Fachkräftestipendium“) 

SRÄG (2013), BGBl. I Nr. 6//2013, In Kraft getreten mit 1.7.2013 

4.4 Dienstleistungsscheck (DLS) 

4.4.1 Maßnahmenbeschreibung 
Mit dem Dienstleistungsscheck (DLS) können befristete geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse (das Dienstverhältnis kann von einem Tag bis maximal einen 
Monat dauern) entlohnt werden, bei denen einfache haushaltstypische Dienstleistungen 
in Privathaushalten erbracht werden, wie etwa Reinigungsarbeiten, Beaufsichtigung von 
Klein- oder Schulkindern, Einkäufe von Lebensmitteln, Bedarfsgütern des täglichen 
Lebens, einfache Gartenarbeiten. Die Entlohnung beim einzelnen Arbeitgeber bzw. bei der 
Arbeitgeberin darf nicht über der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze zuzüglich 
Urlaubsersatzleistung sowie anteiliger Sonderzahlungen, (2020: € 631,04) liegen.41 

Erhältlich sind die Dienstleistungsschecks über die Dienstleistungsscheck App (DLS-App), 
via DLS-Online unter Dienstleistungsscheck sowie in der Trafik und bei der Post . Private 
Haushalte können DLS zum Wert von € 5 oder € 10 erwerben und damit die genannten 
Dienstleistungen bezahlen. Die Dienstnehmenden müssen den DLS spätestens im 
Folgemonat via DLS-App, via DLS-Online, beim Kompetenzzentrum Dienstleistungsscheck 
der/bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) oder bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) (persönlich oder am 
Postweg) einreichen. Die BVAEB überweist dann die jeweilige Summe auf ein Girokonto 
oder mittels Postanweisung. 

                                                      

41 Vom Dienstleistungsscheckgesetz ausgenommen sind: Tätigkeiten, die eine längere Ausbildung erfordern 
(z. B. Alten- oder Krankenpflege, nicht aber -betreuung), sogenannte „Mischverwendungen“ (Arbeit sowohl 
im Haushalt als auch im Unternehmen) oder „Dreiecksverhältnisse“ (Tätigkeit von z. B. bei Vereinen wie 
Volkshilfe oder Hilfswerk beschäftigten Personen; damit wurden große Träger von dieser 
Beschäftigungsmöglichkeit ausgenommen, die nur auf Einzelpersonen abstellt). 

http://www.dienstleistungsscheck-online.at/
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beschäftigt; Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft durchschnittlich 6,4 Tage 
und damit um durchschnittlich 0,6 Tage länger als österreichische Staatsangehörige mit 
durchschnittlich 5,8 Tagen. Seit Einführung des Dienstleistungsschecks hat sich das Jahres-
Verkaufsvolumen (d.h. verkaufte DLS pro Jahr wertmäßig) um mehr als das Zehnfache 
erhöht und liegt für das Jahr 2019 mittlerweile bei rund € 11,20 Mio.; 2019 hat sich das 
Verkaufsvolumen gegenüber dem Vorjahr weiterhin gesteigert (um mehr als 2 %).  

Hinsichtlich Inanspruchnahme des DLS bei Asylwerbenden (Verweis auf Neuregelung für 
Asylwerbenden seit 1. April 2017) haben im Jahr 2019 insgesamt 1.226 Personen 
(1.1.2019 bis 31.12.2019) Dienstleistungsschecks im Wert von € 434.920 eingelöst. 

4.4.4 Evaluierung 
Verzeichnisse der Literatur, der Evaluierungen und Studien vor 2013 sind unter folgendem 
Link Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2013 zu finden. 

Literatur 

Broschüre des Sozialministeriums (2019), Dienstleistungsscheck Legal ist genial – und 
sicher! 

Novelle zum Dienstleistungsscheckgesetz, BGBl. I Nr. 30/2014, Anpassung mit 1.7.2014 in 
Kraft getreten 

Novelle zum Dienstleistungsscheckgesetz, BGBL. I Nr. 100/2018, Anpassung mit 8.1.2018 
in Kraft getreten (weitere Änderungen treten mit 1.1.2020 in Kraft). 

4.5 fit2work 

4.5.1 Maßnahmenbeschreibung 
Das Präventionsprogramm fit2work ist eine Initiative der österreichischen 
Bundesregierung. Es ist im Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz (AGG), seit 1.1.2011 in Kraft, 
gesetzlich verankert. 

https://www.bmafj.gv.at/Services/Publikationen.html
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Novellierung des AGG durch Artikel 4, Sozialrechts-Änderungsgesetz – SRÄG 2012, BGBl. I 
Nr. 3/2013, mit 10.1.2013 in Kraft getreten. 

Wiedereingliederungsteilzeitgesetz (WIETZ), BGBl. I Nr. 30/2017, mit 1.7.2017 in Kraft 
getreten. 

4.6 Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung des 
Sozialministeriumservice (SMS) 

4.6.1 Maßnahmenbeschreibung 
Berufliche Teilhabe ist ein – wenn nicht sogar das zentrale – Element für eine 
gesamtgesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und für eine inklusive 
Gesellschaft. 

In den letzten Jahren hat das Sozialministeriumservice auf einen sich ändernden 
Arbeitsmarkt mit Verschiebungen der strategischen Ausrichtung ihres Angebotes reagiert. 
Stand Anfang der Neunziger Jahre noch die/der begünstigte Behinderte im Zentrum der 
Maßnahmen beruflicher Integration, so wurde der Kreis förderbarer Personen seit damals 
sukzessive geöffnet und orientiert sich am persönlichen Unterstützungsbedarf von 
Menschen mit Behinderungen. Spezifischer Unterstützungsbedarf ergibt sich aus 
Lebenssituationen, aus dem Lebensalter und -verlauf, aus besonderen Formen der 
Beeinträchtigung oder aus dem Zusammentreffen von Behinderungen mit anderen 
Hintergründen, die eine berufliche Integration möglicherweise erschweren. Grundsätzlich 
haben Menschen mit Behinderungen im Sinne des Disability Mainstreaming den Zugang 
zu allen Maßnahmen der allgemeinen Arbeitsmarktpolitik und auch auf entsprechende 
Unterstützung. Manche Beeinträchtigungen bringen aber spezifische 
Unterstützungserfordernisse am Arbeitsplatz oder auf dem Weg in den Arbeitsmarkt mit 
sich. 

Mit dem Inklusionspaket, das im Oktober 2017 im Nationalrat beschlossen wurde, steht 
die Stärkung der Beruflichen Teilhabe und die Weiterentwicklung und Weiterführung 
bestehender Angebote für Menschen mit Behinderungen im Zentrum der 
Behindertenpolitik in Österreich. Unter Einbeziehung der wesentlichen Stakeholder wurde 
ein Maßnahmenpaket erarbeitet, welches eine Kombination aus neuen 
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4.7 Beschäftigungsförderung des AMS für ältere Menschen – 
Beschäftigungsinitiative 50+ 

4.7.1 Maßnahmenbeschreibung 
Zentrale Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik ist es, Ältere länger gesund im Erwerbsleben zu 
halten. Gerade für ältere Arbeitslose ist es nach wie vor besonders schwer, wieder eine 
neue Chance zu bekommen, sie bleiben oft lange arbeitslos. Damit ein nötiger späterer 
Pensionsantritt auch in längere Beschäftigung und nicht in Arbeitslosigkeit mündet, 
werden für Ältere seit einigen Jahren verstärkt arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in 
Form der Beschäftigungsinitiative 50+ mit Beschäftigungsförderungen und (neu) 
arbeitsplatznahen Qualifizierungen gesetzt. Mit dieser Beschäftigungsinitiative 50+ wird 
der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Rechnung getragen und für Unternehmen sollen 
Anreize gesetzt werden, ältere Dienstnehmende einzustellen 

Mit BGBl. I Nr. 30/2018 wurde im AMPFG (§ 13 Abs. 2) die finanzielle Bedeckung 
(Obergrenze) für Beihilfen und Maßnahmen für Personen 50+, die länger als 90 Tage beim 
AMS vorgemerkt sind, mit bis zu € 165 Mio. festgesetzt. Dies gilt jeweils auch für 
Personen, die zwar kürzer als 90 Tage vorgemerkt sind, aber deren Beschäftigungschancen 
wegen gesundheitlicher Einschränkungen oder langer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt 
(Wiedereinsteiger bzw. Wiedereinsteigerinnen, arbeitsmarktferne Personen) erschwert 
sind. Für Personen, deren Arbeitslosigkeit 365 Tage im Geschäftsfall überschreitet, wurde 
eine jährliche Obergrenze bis zu 105 Mio. festgeschrieben (§ 14 Abs. 2 AMPFG).  

Mit BGBl. I Nr. 94/2019 wurden im AMPFG zusätzliche Mittel mit einer Obergrenze in 
Höhe von € 50 Mio. (2019/2020) für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre (ehemalige 
Zielgruppe der Aktion 20.000) festgesetzt.  

Von dieser gesetzlich verankerten Summe sollen – im Bundesdurchschnitt – jeweils bis zu 
60% für Eingliederungsbeihilfen, seit 2018 auch Arbeitsplatznahe Qualifizierungen 
(Programm AQUA), Implacementstiftungen und Kombilohnbeihilfe sowie bis zu 40% für 
Sozialökonomische Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte verwendet 
werden. 

Das Arbeitsmarktservice leistet für dieses Programm einen Zuschuss zu den Lohn- und 
Lohnnebenkosten bei der Einstellung einer arbeitslos vorgemerkten Person ab 50 Jahren, 
die derzeit 
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4.8 Beschäftigungsaktion 20.000 (wurde mit 31. Dezember 2017 
sistiert) 

4.8.1 Beschreibung der Maßnahme, Evaluation 
Ende Juni 2017 wurde die Beschäftigungsaktion 20.000 im Nationalrat beschlossen. Im 
Rahmen des Programms sollen für 20.000 langzeitbeschäftigungslose Menschen über 50 
Jahre Arbeitsplätze insbesondere in Gemeinden, über gemeinnützige Träger und 
Beschäftigungsprojekten (gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, Sozialökonomische 
Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte) geschaffen und gefördert werden. 
Damit soll die Langzeitarbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe halbiert werden. 

Die Bandbreite möglicher Anwendungsfelder reicht vom Sozialbereich (niederschwellige 
Serviceleistungen für Personen mit Unterstützungsbedarf, Kinderbetreuung etc.) über die 
Gestaltung des öffentlichen Raums (Parkbetreuung, Gebietsbetreuung etc.) oder 
Initiativen im Kultur-, Tourismus- und Freizeitbereich (Sportanlagen, Pflege von 
Wanderwegen etc.) bis hin zur Daseinsvorsorge (Postannahmestellen, Mobilitätsservice, 
Nahversorgung etc.). 

Pro Bundesland wurden ab 1. Juli 2017 Pilotprojekte in ausgewählten Modellregionen 
umgesetzt; eine flächendeckende Implementierung war ab 1. Jänner 2018 vorgesehen. 

Die Förderung kann in Abhängigkeit der Beteiligung anderer Financiers und 
Eigenerwirtschaftungsanteilen bis zu 100% der Personalkosten betragen und in Form von 
Eingliederungsbeihilfen oder projektbezogenen Förderungen abgewickelt werden; 

Die Programmlaufzeit war vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2019 vorgesehen. Die Maßnahme 
wurde mit 31. Dezember 2017 sistiert.  

Qualitätsstandards für die erfolgreiche zielgerichtete Programmumsetzung 

• Matchingprozess: die Zielgruppe soll möglichst präzise mit den entsprechend 
detailgenau zu definierenden Anforderungsprofilen der neu zu besetzenden 
Arbeitsplätze zusammengeführt werden; 

• Entlohnung: Gewährleistung einer Entlohnung nach Kollektivvertrag bzw. wenn nicht 
vorhanden eine entsprechend angemessene Entlohnung; 
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4.9 Intensivausbildung für Facharbeiterinnen und Facharbeiter des 
AMS 

4.9.1 Maßnahmenbeschreibung 
Die Facharbeiter-Intensivausbildung (FIA) des Arbeitsmarktservice bietet jobsuchenden 
Personen, die ihre Lehre abgebrochen haben, und Unqualifizierten (Hilfsarbeit) ab 19 
Jahren die Möglichkeit, in komprimierter Zeit eine komplette Lehrausbildung zu machen. 

Nach einem strengen Auswahlverfahren steht eine breite Auswahl an Lehrberufen zur 
Verfügung, beispielsweise in Bau-, Holz-, Metall-, Elektro- und EDV-Berufen. Innerhalb von 
12 bis 24 Monaten kann modular ein Lehrabschluss nachgeholt werden. 

Die Ausbildung erfolgt in vom Arbeitsmarktservice beauftragten Bildungsinstituten. 

Im Jahr 2019 wurden 9.272 Personen im Rahmen der Facharbeiter-Intensivausbildung 
(FIA) gefördert; das AMS hat dafür € 70,7 Mio. verausgabt.  

4.10 Lohnnebenkostensenkungsprogramme 

4.10.1 Maßnahmenbeschreibung 
Im Folgenden werden Maßnahmen dargestellt, die Lohnnebenkosten für bestimmte 
Gruppen (z.B. Personen mit niedrigem Einkommen) senken und dadurch 
Beschäftigungseffekte generieren sollen. 

1. Senkung des IEF-Beitrags um 0,1 Prozentpunkte 

Durch BGBl. I Nr. 30/2014, ist mit 1. Mai 2014 in Kraft getreten, wurde im Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz festgelegt, dass der von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
zu leistende Zuschlag zur Finanzierung der Aufwendungen des Insolvenz-Entgelt-Fonds um 
0,1 Prozentpunkte abgesenkt wird. Ab 1. Jänner 2015 gilt daher eine Absenkung der 
Zuschlagshöhe von 0,55% auf 0,45%. 

Im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Konjunkturgipfels wurde eine weitere stufenweise 
Senkung der Lohnnebenkosten vereinbart. Mit 1. Jänner 2016 wurde mit der IESG-



 

Seite 276 Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014 bis 2020 

ANHANG 

Tabelle 34: Vergleich von Bestand, Anzahl der Personen, Dauer und Budgetausgaben 2019 
verschiedener Maßnahmen 

Maßnahmen Bestand 
a) 

Anzahl  
Personen b) 

Durchschnittliche 
Dauer  

(in Tagen) c) 

Budgetausgaben  
(in Mio. €) 

Ausgaben pro 
Person  
(in €) d) 

AST  3.505 3.155 453 68,2 21.616 

WBG 10.743 16.800 237 205,1 12.208 

BTZG 3.801 4.347 344 22,6 5.193 

BM 49.164 160.981 105 452,4 2.810 

DLU 49.522 176.013 98 120,0 682 

EB 11.124 41.986 139 198,1 4.719 

ENT 629 1.491 182 1,5 996 

GB 1.716 5.277 63 13,6 2.586 

KBH 6.973 12.143 132 9,3 768 

KK 2.495 16.707 52 16,5 990 

KNK 24:767 94:582 88 21,0 222 

KOMB 2.828 6.921 204 12,0 1.736 

KUA 632 1.228 80 2,2 1.808 

LEHR 9.420 16.197 294 41,0 2.531 

SÖB 5.752 19.657 120 130,2 6.624 

GBP 1.542 4.823 176 36,8 7.632 

UGP 2.682 8.726 85 5,5 625 

EPU 433 893 307 2,3 2.592 

BBE 58.251 167.326 127 103,8 620 

GSK 288 491 487 0,8 1.676 

FKS 3.165 5.307 414 3,7 693 

QBN 3.186 18.018 73 8,3 2.531 
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